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Editorial




Das Schaffhauser Verwaltungsrechtspflegegesetz ist mittlerweile seit 50 Jahren in Kraft, und auch das Justizgesetz (aus dem nur diejenigen Bestimmungen kommentiert werden, die einen direkten Bezug zum Verwaltungsrecht aufweisen) feiert dieses Jahr bereits sein zehnjähriges Jubiläum. Der vorliegende Kommentar – ein Gemeinschaftswerk von Juristinnen und Juristen aus Verwaltung, Justiz und Advokatur – will die aktuelle Praxis und Literatur zur Schaffhauser Verwaltungsrechtspflege übersichtlich und gut verständlich darstellen. Die artikelweisen Kommentierungen werden ergänzt durch zwei vertiefende Beiträge, die sich mit der Geschichte und den Perspektiven der Schaffhauser Verwaltungsrechtspflege auseinandersetzen.
 Dieses Werk versteht sich in erster Linie als Arbeitsinstrument für Behörden und Anwaltschaft sowie als Orientierungshilfe für rechtsuchende Private. Es kann als klassisches Buch im Handel erworben werden, ist jedoch gleichzeitig auch im Internet öffentlich und unentgeltlich zugänglich. Gerade Letzteres soll die Zugänglichkeit der Verwaltungsrechtspflege im Kanton Schaffhausen erhöhen und daher zu einem stärkeren Rechtsschutz der Bürgerinnen und Bürger und einer qualitativ hohen Rechtspflege beitragen. Die dem Kommentar angehängten Checklisten sowie ein Stichwortverzeichnis erhöhen den praktischen Nutzen des Kommentars.
 Die Kommentierung achtet auf eine gut verständliche Sprache. Wenn immer sinnvoll möglich, wird geschlechtsneutral formuliert. Soweit im Text Funktionsbezeichnungen in nicht geschlechtsneutraler Weise verwendet werden, beziehen sie sich selbstverständlich auf beide Geschlechter.
 Beim Verfassen dieses Werks durften wir auf die wertvolle Unterstützung vieler Personen zählen und möchten uns dafür herzlich bedanken. Einen besonderen Dank gebührt allen voran den Autorinnen und Autoren, ohne deren Einsatz und Engagement dieses Werk nicht zustande gekommen wäre. Die Herausgabe des Werks war für uns eine Herausforderung und hat auch unseren Ehegattinnen Annina, Elisabeth und Corina viel Geduld und Verständnis abverlangt: auch dafür herzlichen Dank.
 Dem Europa Institut an der Universität Zürich als Verlag, namentlich den Herren Michael Mayer und Selim Tisli sowie Frau Laura P. Zilio, danken wir für die professionelle und kompetente Betreuung und für das Lektorat. Schliesslich danken wir dem Kanton Schaffhausen (Lotteriefonds), der Schaffhauser Anwaltskammer, dem Verband der Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreiber des Kantons Schaffhausen sowie dem Juristenverein Schaffhausen für die finanzielle Unterstützung.
 Literatur und Praxis entsprechen dem Stand Ende April 2021.
 Anregungen und Hinweise nehmen wir gerne entgegen (kilian.meyer@sh.ch).
 Schaffhausen, im Herbst 2021
 Kilian Meyer / Oliver Herrmann / Stefan Bilger
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Geschichte der Schaffhauser Verwaltungsrechtspflege[1]


Arnold Marti




 Anfänge der Verwaltungsrechtspflege im Ancien Régime und nach dem Zusammenbruch der alten Eidgenossenschaft
 Im Ancien Régime, in welchem sich der Staat auf einige wenige Aufgaben konzentrierte (namentlich auf die öffentliche Ordnung und Sicherheit, die Sittenpolizei und die Armenfürsorge) mangelte es an einer grundsätzlichen Ausscheidung der Funktionen der Staatsgewalt. Diese war vielmehr im Schaffhauser Stadtstaat aufgrund der Zunftverfassung von 1411 (mit Änderungen 1688/89) in den Händen des Grossen und Kleinen Rats vereinigt, wie dies meist auch in den anderen Kantonen der Fall war. Der Kleine Rat (ein Ausschuss des Grossen Rats) war nicht nur oberste Verwaltungsbehörde, sondern zusammen mit dem Grossen Rat auch Gesetzgeber und höchste richterliche Instanz. Die verschiedenen Staatsfunktionen wurden auch auf unterer Stufe nicht auseinandergehalten. So besassen die Vollzugsorgane der beiden Räte häufig die Rechtsstellung von Gerichten, und in den Landgemeinden fungierten die Gemeinderäte als Gemeindegerichte. Der Vollzug des geltenden Rechts (insb. der Mandate und Ordnungen) erfolgte ohne feste Regeln nach Gewohnheit und Überlieferung. Rechtsmittel gegen behördliche Entscheide gab es nur sehr beschränkt. In vielen Bereichen konnten sich die Betroffenen nur mit Petitionen (Beschwerdebriefe, Zunftdesiderien usw.) zur Wehr setzen.[2]
 Einen schroffen Bruch mit der Vergangenheit brachte nach dem Zusammenbruch der Alten Eidgenossenschaft unter dem Ansturm der französischen Truppen die Helvetik (1798–1803). Die von Frankreich diktierte helvetische Verfassung vom 12. April 1798 schuf für kurze Zeit einen schweizerischen Einheitsstaat mit reinen Statthaltern in den zu blossen Verwaltungsbezirken gewordenen Kantonen. Obwohl diese Staatsform bald wieder wegfiel, wurden damit im Geiste der Französischen Revolution erstmals Neuerungen eingeleitet, welche die Verwaltungsrechtspflege auch künftig prägen sollten, so namentlich die Durchorganisation der Verwaltung, der Grundsatz der Gewaltentrennung und der Gesetzmässigkeit der Verwaltung sowie die Unterscheidung von Zivilrecht und öffentlichem Recht. Bezüglich des Rechtsschutzes ergaben sich allerdings kaum Verbesserungen. Immerhin wurde aber das Petitionsrecht erstmals durch die Verfassung grundsätzlich uneingeschränkt gewährt.[3]
 Die durch Vermittlung Napoleons am 19. Februar 1803 zustande gekommene Mediation (1803–1814) brachte den Kantonen ihre frühere Selbständigkeit zurück. Als Nachwirkung der Helvetik blieben Verwaltung und Justiz aber auch im Kanton Schaffhausen voneinander getrennt. In den fünf neuen Kantonen St. Gallen, Aargau, Thurgau, Tessin und Waadt wurden in Anlehnung an das französische Vorbild erstmals Verwaltungsgerichte (sog. „Administrationsgerichte“) geschaffen. In Schaffhausen und den anderen früheren Städtekantonen wurde dagegen die Vormachtstellung des Kleinen Rats wiederhergestellt, welcher in Schaffhausen auch im neu geschaffenen Appellationsgericht den Vorsitz führte. Als Fortschritt auf dem Gebiet der Verwaltungsrechtspflege ist immerhin die erstmalige Regelung eines verwaltungsinternen Rekursrechts in bestimmten Angelegenheiten zu erwähnen.[4]
 Nach dem Scheitern Napoleons setzte die Zeit der Restauration ein (1814–1830) mit dem nun selbst geschaffenen Bundesvertrag von 1815 und in Schaffhausen mit der neuen Kantonsverfassung vom 12. Juli 1814. Entsprechend der Umschreibung dieser Zeit wurde auch im Bereich der Verwaltungsrechtspflege das Rad der Entwicklung zurückgedreht und die frühere Gewaltenvermengung wiederhergestellt. Während in den erwähnten neuen Kantonen in der Mediationszeit die „Administrationsgerichte“ wieder abgeschafft wurden, wurde im Kanton Schaffhausen das Appellationsgericht aufgehoben und dem Kleinen Rat wieder die höchste Kompetenz in der Zivil-, Straf- und Verwaltungsrechtspflege übertragen. Mit der Verfassungsrevision von 1826 wurde das Appellationsgericht zwar erneut eingeführt, doch bestand es ausschliesslich aus Mitgliedern des Kleinen Rats. Für den Rechtsschutz ergab sich dadurch ein Stillstand oder sogar ein Rückschritt, wobei auch das Petitionsrecht wieder einschränkender geregelt wurde.[5]
 Vorrang der verwaltungsinternen Verwaltungsrechtspflege neben zivilgerichtlichen Teilzuständigkeiten ab der Regeneration
 Erst die liberale Revolution von 1831 verhalf dem Prinzip der Trennung von Justiz und Verwaltung auch im Kanton Schaffhausen endgültig zum Durchbruch. Mit der ersten Regenerationsverfassung vom 2. Juni 1831 verlor der Kleine Rat seine bisherigen Kompetenzen auf dem Gebiet der Zivil- und Strafrechtspflege, für welche künftig wieder ein Appellationsgericht als oberste kantonale Instanz zuständig war. Überdies musste der bisherige Stadtstaat zu einem Kanton mit gleichberechtigter Landschaft umgebaut werden. Für die Verwaltungsrechtspflege ergab sich dadurch aber kaum eine Verbesserung, da für Verwaltungsstreitigkeiten in der Verfassung eine Kompetenzvermutung zugunsten des Kleinen Rats bestehen blieb. Im Lauf der folgenden Jahrzehnte wurden die Staatsaufgaben aber deutlich ausgeweitet, wobei in verschiedenen Spezialgesetzen auch eine besondere Regelung des Verwaltungsrechtsschutzes erfolgte (z.B. im Vormundschafts- und Erbteilungswesen und in Schulangelegenheiten). Allgemein wichtig für die Erledigung von Verwaltungsstreitigkeiten wurde auch das Gemeindegesetz von 1861, mit welchem von der drei- zur zehntätigen Rekursfrist übergegangen wurde.[6]
 Aufgrund der blossen Kompetenzvermutung zugunsten des Kleinen Rats war im 19. Jahrhundert eine Übertragung der Entscheidung verwaltungsrechtlicher Streitsachen an die ordentlichen Gerichte (Zivilgerichte) auch im Kanton Schaffhausen nicht ausgeschlossen. Wie auch in anderen Kantonen wurden unter dem Einfluss der Fiskustheorie (Zuständigkeit der Zivilgerichte, wenn Vermögensrechte des Staates betroffen sind) und der Lehre von den wohlerworbenen Rechten (zivilgerichtlicher Schutz privater Rechte bei der Nutzung öffentlicher Sachen) gewisse Rechtsprechungsbefugnisse im Verwaltungsrecht auf dem Weg der Gesetzgebung oder der gerichtlichen Praxis den Zivilgerichten zugewiesen (sog. Erweiterung des Rechtswegs). 1845/46 bildete die Forderung nach einem Ausbau der Verwaltungskontrolle durch die ordentlichen Gerichte im Sinne eines justizstaatlichen Modells sogar Gegenstand einer kantonalen Verfassungs-Revisionsbewegung, welche aber scheiterte. Bei der Totalrevision der Kantonsverfassung von 1852, welche sich zur Abgrenzung Zivil-/Verwaltungsrechtsprechung nicht mehr äusserte, war dies kein Thema mehr.[7]
 Bei der Schaffung der neuen Kantonsverfassung von 1876 wurde zwar die Einführung einer besondere Verwaltungsgerichtsbarkeit ein erstes Mal diskutiert, doch wurde auf eine solche Neuerung verzichtet, zumal die Stellung der Kantonsregierung im Sinne der damals schweizweit feststellbaren demokratischen Bewegung durch die Einführung der Volkswahl der Regierungsräte wesentlich verstärkt wurde und deren Unterstellung unter eine richterliche Kontrolle nicht opportun schien. Überdies diente die ab 1874 auf der Bundesebene sukzessiv ausgebaute staatsrechtliche Beschwerde ans Bundesgericht gegenüber kantonalen Akten gewissermassen als Ersatz einer richterlichen Kontrolle der Verwaltung auf kantonaler Ebene. Anders als in anderen Kantonen wurde in Schaffhausen auf Weiterzugsmöglichkeiten von Verwaltungsakten ans Kantonsparlament verzichtet. Die teilweise Erweiterung des Rechtswegs im Sinne der Fiskustheorie blieb in verschiedenen Bereichen bestehen, doch wurde insbesondere die Zuständigkeit zur Entscheidung von Steuerstreitigkeiten ab 1880 vollumfänglich dem Regierungsrat zugewiesen.[8]
 Erste Ansätze einer eigentlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
 Nachdem die Einführung einer besonderen Verwaltungsgerichtsbarkeit bei der Schaffung der Schaffhauser Kantonsverfassung von 1876 noch abgelehnt worden war, kam um die Jahrhundertwende im Bund und in den grösseren Kantonen im Zusammenhang mit der zunehmenden Machtfülle des Staates eine Gegenbewegung auf, welche zur Einführung von besonderen Verwaltungsgerichten (Basel 1905; Bern 1909) bzw. im Bund nach einer Verfassungsrevision von 1914 zur Schaffung des Eidg. Versicherungsgerichts (1917) und 1928 nach längeren Auseinandersetzungen zur Einführung der eidgenössischen Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege durch die staats- und verwaltungsrechtliche Abteilung des Bundesgerichts führte, wobei die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit jedoch sachlich eng beschränkt blieb (Enumerationsmethode; z.T. Teilgeneralklauseln). In den übrigen Kantonen verzichtete man auf die Schaffung allgemeiner Verwaltungsgerichte, wies jedoch den bestehenden ordentlichen Gerichten besondere verwaltungsgerichtliche Kompetenzen zu oder schuf Spezialverwaltungsgerichte mit sachlich beschränkter Zuständigkeit (Versicherungsgerichte; Steuerrekurskommissionen). Den ersteren Weg beschritt – wie andere kleine Kantone – der Kanton Schaffhausen. Er wies dem Obergericht ab 1915 aufgrund der Anforderungen des Bundesrechts im Sinne eines Spezialverwaltungsgerichts Rechtsprechungskompetenzen auf dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts und nach einer Verfassungsänderung von 1919 im Bereich des kantonalen Steuerrechts zu, welche Kompetenzen im Lauf der Jahre teils aufgrund des Bundesrechts, teils aufgrund von autonomem kantonalen Recht ausgedehnt wurden.[9]
 Im Rahmen der Ablösung bisheriger zivilgerichtlicher Verwaltungsrechtspflegezuständigkeiten wurden später auch im Kanton Schaffhausen besondere Spezialverwaltungsgerichte geschaffen, so 1936 die Schätzungskommission für Enteignungen und 1941 das Landwirtschaftliche Schiedsgericht. In der gleichen Zeit (1938) wurde auch die Rekurskommission für die Arbeitslosenversicherung eingeführt.[10] Im Bereich der verwaltungsinternen Rechtspflege ergaben sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kaum Verbesserungen. Es bestand weiterhin keine allgemeine Verfahrensordnung, sondern nur Spezialbestimmungen für einzelne Sachbereiche und die Rechtsmittelordnung des Gemeindegesetzes für die Anfechtung von kommunalen Akten. Der frühere Schaffhauser Stadtpräsident (1919–1932) und spätere Obergerichtspräsident (1941–1950) Dr. iur. Heinrich Pletscher stellte 1934 fest, die Verwaltungsrechtsrechtspflege habe es im Kanton Schaffhausen noch nicht zu Leistungen gebracht, die modernen Anforderungen genügten. Der Regierungsrat liebe es, grundsätzlicher Stellungnahme aus dem Wege zu gehen und von Fall zu Fall, ohne Präjudiz, seine Entscheidungen zu treffen. Deshalb habe sich auch in grundlegenden Rechtsschutzfragen keine konstante Praxis gebildet, was allerdings auch für andere kleine Kantone gelte.[11]
 Schaffung des Gesetzes über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen von 1971 (VRG) mit Einführung der uneingeschränkten Verwaltungsgerichtsbarkeit
 In der Zeit der grossen äusseren Gefahr und der Sondervollmachten zugunsten der Exekutiven vor und während des Zweiten Weltkriegs kamen die Diskussionen zur Verbesserung der Verwaltungsrechtspflege und zur Einführung einer weitergehenden Verwaltungsgerichtsbarkeit im ganzen Land grösstenteils zum Erliegen.[12] Mit dem Schweizerischen Juristentag von 1947, welcher der Frage des Stands und des Ausbaus der Verwaltungsrechtspflege in Bund und Kantonen gewidmet war, wurde die Debatte wieder aufgenommen.[13] Während unmittelbar danach im Bund unter Einbezug der Referenten gesetzgeberische Vorarbeiten in Angriff genommen wurden, welche 1968 in der Verabschiedung des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) und einer Revision des Bundesgerichts-Organisationsgesetzes (OG) mündeten und im Kanton Zürich aufgrund der bestehenden Vorarbeiten bereits 1959 mit dem neuen Verwaltungsrechtspflegegesetz ein allgemeines Verwaltungsgericht mit allerdings beschränkten Kompetenzen (positive Enumeration) eingeführt wurde,[14] bedurfte es im Kanton Schaffhausen des Anstosses durch Volksinitiativen, um einen besseren Rechtsschutz in Verwaltungssachen und die Einführung der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit (inkl. Verbesserung der Gewaltentrennung) zu erreichen.[15]
 Während die ausformulierte Initiative Aellig (Unvereinbarkeit des Richteramts mit Verwaltungsfunktionen und Parlamentsmitgliedschaft) 1967 nach dem Scheitern eines weniger weit gehenden Gegenvorschlages in der Volksabstimmung angenommen wurde, setzte der Regierungsrat für die Behandlung der Initiative Gasser (Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit) bereits im Herbst 1965 eine aus kantonalen Fachleuten bestehende Expertenkommission unter der Leitung von alt Bezirksrichter Dr. iur. Hans Tanner ein. Diese nahm umgehend umfangreiche Befragungen und Abklärungen zum bisherigen Stand und Ablauf des Verwaltungsrechtsschutzes an die Hand. Hans Tanner legte in der Folge einen Entwurf eines Verwaltungsrechtspflegegesetzes vor, welcher sich eng an das Zürcher Verwaltungsrechtspflegegesetz von 1959 anlehnte, wie dieses auch eine Regelung für die verwaltungsinternen Verfahren enthielt, die neuen verwaltungsgerichtlichen Kompetenzen aber dem bestehenden Obergericht zuwies. Dieser Entwurf wurde nach eingehender Beratung ab Januar 1968 im Sommer 1969 zuhanden des Regierungsrats verabschiedet. Der Regierungsrat beriet diesen Entwurf ebenfalls in mehreren Sitzungen und unterbreitete diesen im Frühling 1970 ohne wesentliche Änderungen dem Grossen Rat als gesetzgebender Behörde.[16]
 Die im Mai 1970 für die Vorberatung des Gesetzesentwurfs eingesetzte Spezialkommission des Grossen Rats unter der Leitung von Rechtsanwalt Dr. iur. Rudolf Hädener fand bald, der Entwurf vermöge den Anforderungen an einen modernen Verwaltungsrechtsschutz nicht zu genügen, und entschloss sich, den Entwurf selbst zu verbessern. Nach Anhörung ausserkantonaler Experten kam sie zum Schluss, dass nur eine grundsätzlich uneingeschränkte Generalklausel zugunsten der Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts bzw. des neu auch als solches fungierenden Obergerichts in Frage komme und auch ein Ausschluss einzelner Gebiete (negative Enumeration) nicht angebracht sei, zumal solche Einschränkungen, welche in den einzelnen Kantonen ganz unterschiedlich geregelt seien, sich sachlich kaum überzeugend begründen liessen. Um den Instanzenzug nicht unnötig zu verlängern, wurden lediglich diejenigen Fälle von der Generalklausel ausgenommen, in welchen ein anderes Bundesrechtsmittel als die staatsrechtliche Beschwerde offenstand. Gegen den Willen des Regierungsrats wurde sodann auch das verwaltungsgerichtliche Rechtsmittel der abstrakten Normenkontrolle bezüglich aller untergesetzlichen Erlasse nach dem Vorbild des Kantons Aargau übernommen. Überdies beschloss die Kommission, im neuen Gesetz nicht nur die Verfahrensvorschriften für die neue Verwaltungsgerichtsbeschwerde, sondern für alle verwaltungsgerichtlichen Verfahren (insb. auch für das Sozialversicherungs- und Steuerrecht) zusammenfassend zu regeln. Zudem wurde als Verfassungsänderung bei den Kompetenzen des Regierungsrats für die Verwaltungsstreitigkeiten die Zuständigkeit des Obergerichts als Verwaltungsgericht ausdrücklich vorbehalten (Art. 66 Abs. 2 Ziff. 12 aKV) und dessen Organisation und Zuständigkeit in der Verfassung zusammenfassend neu geregelt (Art. 80 aKV [ohne Verankerung der Generalklausel in der Verfassung, aber mit der Möglichkeit der Bestellung eines zusätzlichen Richters]).[17] Das Plenum des Grossen Rats behandelte die Vorlage der Spezialkommission an vier Sitzungen und verabschiedete diese nach intensiver Diskussion am 20. September 1971 mit deutlicher Mehrheit zuhanden der Volksabstimmung. Diese fand am 12. Dezember 1971 statt, wobei die Verfassungsänderung und das neue „Gesetz über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen (Verwaltungsrechtspflegegesetz)“ – später allgemein als VRG abgekürzt – mit je rund einer Dreiviertelmehrheit angenommen wurden.[18]
 Das neue Gesetz trat gemäss Art. 58 VRG mit der Annahme durch das Volk am 12. Dezember 1971 in Kraft.[19] Damit bestand im Kanton Schaffhausen erstmals ein eigenes Gesetz für die Verwaltungsrechtspflege. Dieses regelte in Art. 1–15 VRG in enger Anlehnung an das Zürcher Vorbild allgemeine Grundsätze für das Verwaltungsverfahren sowie das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, wobei es sich auf wichtige Punkte beschränkte und anderes (z.B. die Umschreibung des massgebenden Verfügungs- und Parteibegriffes, die Anforderungen des rechtlichen Gehörs sowie die Frage der Revision oder Wiedererwägung von Verwaltungsakten) der Praxis überliess.[20] Ebenfalls in Anlehnung an das Zürcher Verwaltungsrechtspflegegesetz wurde in den Art. 16–29 VRG das (Verwaltungs‑)Rekursverfahren als ordentliches verwaltungsinternes Rechtsmittelverfahren an die jeweils obere Verwaltungsbehörde mit grundsätzlich uneingeschränkter Kognition geregelt (jedoch mit der Möglichkeit des direkten Weiterzugs an das Obergericht bei mehreren kantonalen Rekursinstanzen; sog. Sprungbeschwerde im – inzwischen aufgehobenen – Art. 17 VRG). Anders als im Kanton Zürich, wo in kommunalen Angelegenheiten eine besondere Gemeindebeschwerde gegen Volks- und Parlamentsentscheide verblieb, kam der Rekurs nun auch als allgemeines Rechtsmittel gegen Gemeindeentscheide zum Zug,[21] wobei gegen Gemeindeerlasse aber fortan und bis heute nach der Rechtsprechung nur noch das in den Art. 51–55 VRG in Anlehnung an das Aargauer Recht geregelte Normenkontrollgesuch offensteht.[22] In Art. 32 und 33 VRG werden im Wesentlichen die ursprünglichen Zürcher VRG-Vorschriften über die Vollstreckung übernommen.[23]
 Zentrales Kernstück des Schaffhauser Verwaltungsrechtspflegegesetzes von 1971 und eine schweizweite Pionierleistung bildet die grundsätzlich uneingeschränkte Einführung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (nachträgliche Verwaltungsgerichtsbarkeit) gegen letztinstanzliche Entscheide kantonaler Verwaltungsbehörden, wozu nach der Praxis auch landeskirchliche Verwaltungsbehörden gehören (Art. 34–36 VRG; Generalklausel ohne sachliche Ausnahmen).[24] Zu erheblichen Abgrenzungsschwierigkeiten führte allerdings in der Praxis der Vorbehalt von Bundesrechtsmitteln ausser der staatsrechtlichen Beschwerde, bis er aufgrund des Bundesrechts aufgegeben werden musste.[25] Ebenfalls unklar war zu Beginn der Geltung des neuen Verwaltungsrechtspflegegesetzes, wie die Legitimation zur Erhebung von Rekurs und Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzugrenzen sei. Obwohl sowohl Art. 18 Abs. 1 VRG für den Rekurs als auch Art. 36 Abs. 1 VRG für die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ausdrücklich nur vom Erfordernis eines „schutzwürdigen Interesses“ sprechen, verlangte die Praxis zunächst in Anlehnung an die staatsrechtliche Beschwerde und die Theorie der subjektiven öffentlichen Rechte zum Teil ein rechtlich geschütztes Interesse für jedes Beschwerdeargument, bis das Obergericht bereits 1977 – also viel früher als im Zürcher Recht – in Anlehnung an die Praxis des Bundesgerichts bei der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (heute bei der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)[26] nur noch ein besonderes tatsächliches Interesse im Sinne eines besonderen Berührtseins verlangte.[27] Gemäss Art. 18 Abs. 2 VRG steht auch den Gemeinden und weiteren Selbstverwaltungskörpern die Legitimation zur Rekurserhebung und nach der Gerichtspraxis auch zum Weiterzug mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu.[28] Seit 1982 können überdies auch die kantonalen Natur- und Heimatschutzorganisationen von den Rechtsmitteln des VRG Gebrauch machen.[29] Bei der Abgrenzung von Rechts- und Ermessensfragen im Zusammenhang mit der auf Rechts- und Sachverhaltsfragen beschränkten Kognition (Art. 36 VRG) schloss sich das Obergericht schon früh der Praxis des Bundesgerichts und anderer kantonaler Verwaltungsgerichte an, welche nur das Rechtsfolgeermessen von einer direkten Überprüfung ausschliesst, jedoch beim Tatbestandsermessen (unbestimmte Rechtsbegriffe) eine Überprüfung zulässt, soweit eine richterliche Prüfung sinnvoll erscheint.[30] Sowohl für das verwaltungsinterne Rekursverfahren als auch für das verwaltungsgerichtliche Beschwerdeverfahren wurde sodann grundsätzlich einheitlich eine Rechtsmittelfrist von 20 Tagen vorgesehen (Art. 20 und 39 VRG).[31]
 In den Art. 38–50 VRG wurde das verwaltungsgerichtliche Verfahren nicht nur für die allgemeine Verwaltungsgerichtsbeschwerde, sondern auch für die besonderen verwaltungsgerichtlichen Rechtsmittel im Bereich des Sozialversicherungsrechts (damals teils Klagen, teils Beschwerden) und des Steuerrechts (Rekurse bei den kantonalen bzw. Beschwerden bei den Bundessteuern) zusammenfassend geregelt, wobei sich in der Praxis zum Teil heikle Konkurrenzfragen im Verhältnis von allgemeinen und besonderen Vorschriften ergaben. Da die allgemeinen verwaltungsgerichtlichen Verfahrensvorschriften – ähnlich wie die Vorschriften für das verwaltungsinterne Verfahren – keine abschliessenden Verfahrensregeln enthalten, wurde in Art. 50 VRG – wie vereinzelt auch in anderen Kantonen, nicht aber für das vorangehende verwaltungsinterne Verfahren – auf das Zivilprozessrecht als subsidiäres Recht verwiesen. Dieses kann allerdings nur insoweit herbeigezogen werden, als es für verwaltungsgerichtliche Streitsachen passt („sinngemässe Anwendung“, was für die Rechtsprechung einen erheblichen Auslegungsspielraum belässt).[32] In Bereichen, in welchen bisher aufgrund des kantonalen Rechts Spezialverwaltungsgerichte bestanden (Landwirtschaftliches Schiedsgericht, Schätzungskommission für Enteignungen) bzw. in der gleichen Zeit neu geschaffen wurden (Rekurskommission für die Gebäudeversicherung) wurden in den Spezialgesetzen anstelle der bisherigen zivilprozessualen Rechtsmittel die Verwaltungsgerichtsbeschwerde bzw. bei den Enteignungen ein besonderer verwaltungsgerichtlicher Rekurs mit voller Kognition vorgesehen (vor der Gesetzesrevision von 1984 nach zivilprozessualen Vorschriften; heute gemäss Art. 40 ff. EntG/SH), womit sich in diesen Bereichen eine zweistufige Verwaltungsgerichtsbarkeit ergab.[33] Auf die Schaffung einer besonderen Disziplinargerichtsbarkeit mit erweiterter Kognition des Verwaltungsgerichts – wie sie lange Zeit im Kanton Zürich bestand – wurde verzichtet.[34] Ebenfalls wurde anders als im Kanton Zürich von der Schaffung einer verwaltungsrechtlichen Klage (ursprüngliche Verwaltungsgerichtsbarkeit) abgesehen, da 1951 mit der Einführung der kantonalen Zivilprozessordnung von 1951 in Art. 80bis aKV im Sinne einer minimalen Weiterführung der im 19. Jahrhundert eingeleiteten Weiterführung des erweiterten Rechtswegs die Möglichkeit vorgesehen wurde, dass die Zivilgerichte auch nichtzivilrechtliche Ansprüche zu beurteilen haben, wenn nicht andere Behörden zuständig sind.[35] Nach Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Jahr 1971 wurde diese Möglichkeit durch die Rechtsprechung auf Bereiche beschränkt, wo keine Verfügungen erlassen werden können (namentlich Streitigkeiten aus öffentlich-rechtlichen Verträgen und zwischen Gemeinwesen), während insbesondere alle Streitigkeiten aus dem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis fortan allein nach den VRG-Rechtsschutzvorschriften behandelt wurden.[36]
 Bedeutsame Revisionen von Spezialgesetzen nach 1971
 Die Vorschriften des Verwaltungsrechtspflegegesetzes von 1971 sind seit ihrem Erlass noch nie einer umfassenden Revision unterzogen worden. Vielmehr wurde das Gesetz lediglich einzelsprungweise revidiert, wenn sich aufgrund des Bundesrechts (z.B. aufgrund der neuen Bundesverfassung bzw. darnach durch die grundlegende Justizreform des Bundes) oder des kantonalen Rechts (insb. aufgrund der totalrevidierten Kantonsverfassung von 2002) neue Anforderungen an den Verwaltungsrechtsschutz ergaben. Überdies wurde seit 1971 die Rechtspflege in Teilbereichen des Verwaltungsrechts mehrfach neu geordnet, was ebenfalls Auswirkungen auf die allgemeine Verwaltungsrechtspflege hatte.[37] Auf diese Änderungen und Ergänzungen soll in den nachfolgenden Abschnitten hingewiesen werden.
 Als Erstes zu nennen ist die Revision des Kindes- und Vormundschaftsrechts, dessen Vollzug im Kanton Schaffhausen ebenso wie die Vollzugsaufgaben auf dem Gebiet des Erbrechts lange Zeit traditionell in weiten Teilen den Verwaltungsbehörden zugewiesen war, wobei eine zweistufige Aufsicht bestand (Waisen- bzw. später Vormundschaftsinspektoren und als zweite Aufsichtsinstanz der Regierungsrat). 1978 musste aufgrund der Revision des Kindesrechts im ZGB als erste Rechtsschutzverbesserung gegen bestimmte Entscheide der in Kreisen dezentralisierten Vormundschaftsinspektoren im Kindesrecht und aus Konsequenzgründen auch gegen ähnlich schwerwiegende Entscheide im Vormundschaftsrecht ein besonderer direkter verwaltungsgerichtlicher Rekurs ans Obergericht eingeführt werden, zumal zuvor ein Weiterzug an das Obergericht als dritte Rechtsmittelinstanz mit der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufgrund der Instanzenbeschränkung des Bundesrechts ausgeschlossen war. Im Jahr 1980 musste sodann aufgrund der massgeblich mit dem Beitritt zur EMRK zusammenhängenden neuen Bundesvorschriften über den fürsorgerischen Freiheitsentzug im ZGB eine gerichtliche Rechtsschutzmöglichkeit gegenüber Unterbringungs- und Rückbehaltungsentscheiden eingeführt werden (besondere Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit voller Kognition). Beide Neuerungen wurden im EG ZGB mit teilweisen Verweisungen auf das VRG vorgenommen.[38] Eine Zentralisierung der bisherigen Aufgaben der Vormundschaftsinspektoren im Vormundschafts- und Erbschaftswesen beim zuständigen Departement und einen direkten Weiterzug mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Obergericht in allen Vormundschaftssachen (bei schwerwiegenden Entscheiden mit voller Kognition) hatte eine Gesetzesrevision von 1994 zur Folge, bei welcher auch die besonderen, jedoch im VRG-Verfahren zu behandelnden Beschwerden im Erbschaftswesen klarer geregelt wurden (noch heute geltende Art. 88 und 88a EG ZGB).[39] Eine vollständige Neuordnung des bisherigen kantonalen Kindes- und Vormundschaftsrechts (nicht aber des Erbschaftswesens) wurde knapp 20 Jahre später nötig, als der Bund im Rahmen der Justizreform anstelle des bisherigen Vormundschaftsrechts im ZGB die Vorschriften über das Kindes- und Erwachsenenschutzrecht erliess. Der Kanton Schaffhausen hat sich dabei für eine gerichtliche Lösung entschieden (zentrale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde als kantonales Fachgericht) und Verfahren sowie Rechtsschutz in diesem Bereich – entsprechend der formellen und materiellen Behandlung des juristischen Grenzgebiets im ZGB – neu der Zivilrechtspflege zugewiesen bzw. neben den neuen besonderen Verfahrensregeln zivilprozessuale Verfahrensvorschriften als anwendbar erklärt (inkl. Rechtsschutz bei fürsorgerischer Unterbringung).[40]
 Eine nächste wichtige Änderung im kantonalen Verwaltungsrechtsschutzsystem erfolgte ebenfalls 1978 im Zusammenhang mit der Anpassung des kantonalen Wahlgesetzes an das neue BPR. In Anlehnung an dieses Bundesgesetz bzw. dessen Regelung für eidgenössische Wahlen und Abstimmungen wurden in den Art. 82bis und 82ter WahlG auch für die kantonalen und kommunalen Wahlen und Abstimmungen als besondere Rechtsmittel eine Stimmrechts-, Abstimmungs- und Wahlbeschwerde an den Regierungsrat eingeführt mit der Möglichkeit des Weiterzugs mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Obergericht. Soweit diese besonderen Rechtsmittel nicht offenstehen (z.B. bei Fragen der Vorprüfung oder des Zustandekommens von Volksbegehren oder der Unterstellung von Geschäften unter das Referendum), können im Bereich der politischen Rechte aber weiterhin die allgemeinen Rechtsmittel (Rekurs an den Regierungsrat, Verwaltungsgerichtsbeschwerde bzw. abstrakte Normenkontrolle) erhoben werden.[41]
 Mitte der 1980er-Jahre wurden mehrere für die Verwaltungsrechtspflege bedeutsame Gesetze geändert bzw. neu geschaffen. Als Erstes wurde 1984 das kantonale Enteignungsgesetz revidiert, wobei als Neuerung eine besondere Regelung für das Verfahren bei materieller Enteignung geschaffen und der Rechtsschutz für formelle und materielle Enteignungen neu geregelt wurden.[42] 1985 wurde sodann für das bisher aufgrund der früheren Fiskustheorie ganz den Zivilgerichten zur Beurteilung überlassene Staatshaftungsrecht das neue Haftungsgesetz geschaffen, welches – ähnlich wie der Kanton Zürich – für Haftungsansprüche gegen Kanton und Gemeinden weiterhin an der zivilgerichtlichen Zuständigkeit festhält, aber ein besonderes verwaltungsinternes Vorverfahren und für die Beurteilung von Schadenersatz- und Rückgriffsansprüchen der Gemeinwesen gegen Mitarbeiter und Behördenmitglieder ein direktes verwaltungsgerichtliches Rekursrecht mit voller Kognition an das Obergericht einführte.[43]
 Im gleichen Jahr (1985) wurde ein neues Regierungsrats-Organisationsgesetz geschaffen, mit welchem eine grundlegende Neuorganisation von Regierung und Verwaltung und in diesem Zusammenhang eine Verkürzung des Instanzenzugs (direkter Rekurs an den Regierungsrat gegen Akte untergeordneter Behörden; Neufassung von Art. 16 VRG) verbunden war, womit auch die Sprungbeschwerde in Art. 17 VRG abgeschafft werden konnte.[44] 13 Jahre später wurde 1998 ein neues Gemeindegesetz erlassen, mit welchem der Instanzenzug innerhalb der Gemeinden ebenfalls auf eine Rekursinstanz beschränkt wurde (mit Weiterzugsmöglichkeit direkt an den Regierungsrat) und überdies – in Anlehnung an das damalige Züricher Recht – neu eine besondere gemeinderechtliche Beschwerde zur Anfechtung von Gemeindevolks- und -parlamentsentscheiden eingeführt wurde, welche auch Gemeindebehörden und Stimmberechtigte erheben können.[45]
 Im März 2000 wurde sodann ein neues Gesetz über die direkten Steuern erlassen, mit welchem das neue Steuerharmonisierungsrecht des Bundes umgesetzt wurde. In diesem Zusammenhang wurde das Verhältnis zwischen der allgemeinen und den besonderen Verfahrensordnungen für das verwaltungsgerichtliche Verfahren insoweit klarer geregelt, als in Art. 38 Abs. 2 VRG (heute Art. 35 Abs. 2 VRG) ein allgemeiner Vorbehalt zugunsten besonderer Vorschriften des Bundesrechts und des kantonalen Rechts aufgenommen und die bisher bestehenden unvollständigen Einzelvorbehalte in den Art. 39–50 VRG aufgehoben wurden. Da der Gesetzgeber im Steuergesetz eine möglichst vollständige Rechtspflegenormierung anstrebte, bestehen allerdings weiterhin unnötige Doppelspurigkeiten zwischen der Regelung im Steuergesetz und derjenigen im VRG; überdies wurde es versäumt, im Steuergesetz für dort nicht behandelte Fragen auf das VRG als subsidiär anwendbares Recht zu verweisen.[46]
 VRG-Änderungen als Folge von Bundesjustizreformen und neuen Verfassungen (ab 1995)
 Eine erste grössere Revision des VRG im Zusammenhang mit kantonalen und eidgenössischen Justizreformbestrebungen brachte 1995 das Gesetz über die Einführung des revidierten Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG) und die Straffung der Rechtspflege vom 21. August 1995.[47] Mit der Revision des früheren Bundesgerichts-Organisationsgesetzes wurden die Kantone in dessen Art. 98a verpflichtet, zur Entlastung des Bundesgerichts und zur Sicherung des nach Art. 6 EMRK erforderlichen Rechtsschutzes im ganzen Anwendungsbereich der damaligen Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht richterliche Vorinstanzen einzusetzen und hierbei Beschwerdelegitimation und Beschwerdekognition mindestens im gleichen Umfang wie im bundesgerichtlichen Verfahren zu gewährleisten. Während andere Kantone darauf weitreichende Änderungen in den Verwaltungsrechtspflegegesetzen vornehmen oder ein Verwaltungsgericht überhaupt erst schaffen mussten,[48] konnte sich der Kanton Schaffhausen darauf beschränken, in der Generalklausel des Art. 34 VRG den Vorbehalt zugunsten der eidgenössischen Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufzuheben. Gleichzeitig wurde in Art. 43 VRG aufgrund der Rechtsprechung zu Art. 6 EMRK überdies ausdrücklich vorgesehen, dass eine öffentliche Verhandlung auf Antrag einer Partei oder von Amtes wegen anzuordnen ist. Weitere VRG-Änderungen sollten aufgrund der kantonalen Bemühungen zur Straffung der Rechtspflege in allen Bereichen (auch in der Zivil- und Strafrechtspflege) zu mehr Effizienz und zugleich auch zu einer Entlastung der Rechtspflegebehörden führen. In der Verwaltungsrechtspflege wurde namentlich Folgendes vorgesehen: die Möglichkeit der Zeugenbefragung bereits im Verwaltungsverfahren (Art. 5 Abs. 2 VRG), die Einführung einer allgemeinen Kostenvorschusspflicht für Gesuche und Rechtsmittel (Art. 14 VRG, Art. 119 Abs. 1 ZPO/SH), die teilweise Neuregelung der Kosten- und Entschädigungspflicht (Art. 15, 27 f. und Art. 48 Abs. 3 VRG) sowie die Möglichkeit, auch Verwaltungsgerichtsentscheide zunächst nur im Dispositiv zu eröffnen (Art. 47 VRG).[49]
 Tiefgreifendere VRG-Änderungen hatten die neue Bundesverfassung von 1999 bzw. vor allem die im Jahr 2000 von Volk und Ständen angenommene Justizreform sowie die neue Kantonverfassung von 2002 zur Folge. Während die Bundesverfassung in der Justizreform-Fassung von 2000 in Art. 29a eine Rechtsweggarantie mit gesetzlichen Ausnahmemöglichkeiten vorsieht, welche aber durch das Bundesgerichtsgesetz von 2005 wesentlich eingeschränkt wurde (vgl. Art. 89 Abs. 3 BGG), enthält die Kantonsverfassung von 2002 eine noch weitergehende Rechtsweggarantie (Art. 17 KV), welche die bisherige uneingeschränkte Generalklausel in Art. 34 VRG verfassungsrechtlich schützt, nach herrschender Auffassung auch die abstrakte Normenkontrolle umfasst und lediglich die Überprüfung von Verfassungs- und Gesetzesbestimmungen sowie Kantonsratsentscheiden grundsätzlich ausschliesst. Mit dem Bundesgerichtsgesetz wurden überdies die bisherigen Rechtsmittel der staatsrechtlichen Beschwerde und der eidgenössischen Verwaltungsgerichtsbeschwerde praktisch flächendeckend durch das neue Einheitsrechtsmittel der öffentlich-rechtlichen Beschwerde ans Bundesgericht ersetzt (Art. 82 ff. BGG).[50] Dies und namentlich die sehr weitgehende kantonale Rechtsweggarantie hatten eine weitere Ausdehnung der bisher schon sehr umfassenden verwaltungsgerichtlichen Zuständigkeiten zur Folge. So wurde 2004 in einem ersten Recht­setzungsprogramm zur Umsetzung der neuen Kantonsverfassung die Ver­waltungsgerichtsbeschwerde auch gegen Justizverwaltungsakte der dem Obergericht aufsichtsmässig unterstellten Rechtspflegebehörden zugelassen und für Justizverwaltungsakte des Obergerichts eine besondere, vom Obergericht unabhängige Rechtspflegekommission für die Justizverwaltung geschaffen (damaliger Art. 34a VRG). Mit dem neuen Anwaltsgesetz wurde die Anwaltsaufsicht (inkl. Anwaltsprüfungen) aus dem Obergericht herausgelöst und einer separaten Aufsichtsbehörde über das Anwaltswesen übertragen, deren Entscheide mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Obergericht anfechtbar sind (heute Art. 60 JG; vgl. aber zum erstinstanzlichen Verfahren Art. 10 AnwG). Die bestehenden Spezialverwaltungsgerichte (heute Art. 58–61 JG) wurden in ihrer Unabhängigkeit allgemein gestärkt, indem sie seither aufgrund von Art. 73 KV entweder vom Parlament oder vom Obergericht gewählt werden müssen und nach Art. 78 Abs. 3 KV der Aufsicht des Obergerichts unterstehen, womit der Regierungsrat als Wahl- und Aufsichtsbehörde entfällt (vgl. heute auch Art. 2 Abs. 2 und Art. 6 JG). Überdies wurden Zuständigkeitskonflikte zwischen Verwaltungs- und Rechtspflegebehörden neu dem Obergericht zur Entscheidung zugewiesen (damaliger Art. 55a VRG; heutiger Art. 47 JG).[51] Auf die Einführung einer verwaltungsgerichtlichen Klage wurde dagegen verzichtet, obwohl in der neuen Verfassung keine subsidiäre zivilgerichtliche Zuständigkeit für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten i.S. des Art. 80bis aKV mehr vorgesehen wurde. Soweit nicht ausnahmsweise spezialgesetzliche Klagemöglichkeiten bestehen (wie namentlich im Staatshaftungsrecht), muss daher auch in vermögensrechtlichen Streitigkeiten zukünftig eine Verfügung erwirkt und diese angefochten werden.[52] Ebenfalls verzichtet wurde auf die Einführung einer eigentlichen Verfassungsgerichtsbarkeit, welche auch Gesetze und allgemeinverbindliche Beschlüsse des Kantonsrats erfasst hätte.[53]
 Weitere Änderungen in Aufbau und Regelung des VRG bewirkte das vom Kantonsrat am 20. März 2006 erlassene Gesetz betreffend die Zusammenfassung der Sozialversicherungsgerichtsbarkeit und die Vereinfachung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens.[54] Diese sehr umfangreiche VRG-Teilrevision hing zwar primär mit dem Erlass des ATSG zusammen, welches den Rechtsschutz in der Sozialversicherung umfassend neu regelte (einheitliches Beschwerdeverfahren) und auf kantonaler Ebene die Beurteilung durch eine einheitliche Rechtsschutzinstanz verlangte (Art. 56 ff. ATSG), diente aber auch zur Nachbesserung hinsichtlich der neuen Rechtspflegevorschriften in der Bundes- und Kantonsverfassung. Dementsprechend wurde mit diesem Gesetz die seit 1938 bestehende paritätische Rekurskommission für die Arbeitslosenversicherung aufgehoben und das Obergericht umfassend als kantonales Versicherungsgericht eingesetzt (damaliger Art. 36a VRG; heute Art. 44 Abs. 2 JG). Gleichzeitig wurden die Systematik des VRG im Teil Verwaltungsgerichtsbarkeit (Zulässigkeit der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbeschwerde, Obergericht als Spezialverwaltungsgericht; Rechtspflegekommission für die Justizverwaltung; verwaltungsgerichtliches Verfahren; damalige Art. 34–50 VRG) neu geordnet und weitere durch die Verfassungsreformen und das ATSG erforderliche inhaltliche Änderungen vorgenommen. Zu erwähnen sind insbesondere die Regelung über die Verwaltungsgerichtsbeschwerde auch gegen landeskirchliche Akte und ausnahmsweise gegen Kantonsratsentscheide (damaliger Art. 35 VRG; heute Art. 44 Abs. 1 lit. c JG) und die Ausdehnung der Zuständigkeit der Rechtspflegekommission für die Justizverwaltung auch auf die abstrakte Normenkontrolle gegenüber Obergerichtsverordnungen (damaliger Art. 37 VRG; heute Art. 57 Abs. 1 JG). Überdies wurde in Art. 50 Abs. 2 VRG für gewisse Zustellungsfragen und die Rechtmittellegitimation der Selbstverwaltungskörper neu auch auf die Vorschriften des verwaltungsinternen Verfahrens verwiesen. Bei den Vorschriften über das Verwaltungsverfahren wurden Zustell- bzw. Publikationsbestimmungen für Masseneinsprachen und bei Auslandwohnsitz oder unbekanntem Aufenthalt erlassen (Art. 4a, 4b und Art. 7 Abs. 2 VRG).[55]
 Nach diesen umfangreichen VRG-Änderungen von 2006 brachte das zweite Rechtsetzungsprogramm zur Umsetzung der neuen Kantonsverfassung vom 22. Januar 2007 für die Verwaltungsrechtspflege nur noch einige wenige Ergänzungen, welche namentlich auch durch die Reform der Bundesrechtspflege (insb. die Einführung des BGG von 2005) bedingt waren. So bildet der neue Art. 3a VRG die Grundlage für die Einführung des elektronischen Verkehrs im Verwaltungsverfahren und Art. 7a VRG regelt in Anlehnung an Art. 25a VwVG die Anfechtung von Realakten. In Art. 16 Abs. 1 und 1bis VRG wurden die Anfechtbarkeit von Zwischenentscheiden durch Rekurs sinngemäss der Regelung von Art. 92 und 93 BGG für das bundesgerichtliche Beschwerdeverfahren nachgebildet bzw. präzisiert (vgl. dazu aber Art. 50 VRG N. 5 f.) und überdies in den Legitimationsvorschriften von Art. 18 und 36 VRG besondere Vorschriften für die Legitimation weiterer Personen, Organisationen und Behörden ausdrücklich vorbehalten.[56]
 Erneut und bisher letztmals umfangreichere VRG-Änderungen hatte die 2009 erfolgte Schaffung eines Justizgesetzes zur Folge. Damit wurden im Zusammenhang mit der auf Bundesebene erfolgten Prozessrechtsvereinheitlichung (Schaffung der Schweizerischen Zivilprozessordnung und der Schweizerischen Strafprozessordnung) die entsprechenden bisherigen kantonalen Prozessordnungen sowie weitere Justizerlasse aufgehoben und das den Kantonen verbleibende Justizorganisationsrecht entsprechend einem schon seit längerer Zeit bestehenden Postulat in einem einheitlichen Gesetz zusam­mengefasst.[57] Für das VRG hatte dies weitreichende Folgen, in dem die Vorschriften über die verwaltungsgerichtlichen Zuständigkeiten (damalige Art. 34–36c, 37 und 51 VRG) aus dem VRG herausgelöst und ins Justizgesetz überführt wurden, nämlich in dessen Art. 44 (Klagen und Rechtsmittel ans Obergericht), 45 (Schiedsgericht in Sozialversicherungssachen), 46 (abstrakte Normenkontrolle), 47 (Zuständigkeitskonflikte) und 56 f. (Rechtspflegekommission für die Justizverwaltung). Neu wurden auch die bisher der Zivilrechtspflege zugeordnete Schätzungskommission für Wildschäden als Spezialverwaltungsgericht eingesetzt (Art. 59 JG) und dem Kantonsgericht ebenfalls sachlich allerdings eng begrenzte erstinstanzliche verwaltungsgerichtliche Zuständigkeiten zugewiesen (Art. 36 f. JG: Überprüfung von Zwangsmassnahmen nach Ausländerrecht und kantonalem Polizeigesetz), welche bisher nach strafprozessualen Regeln wahrgenommen werden mussten, obwohl es sich trotz sachlicher Verwandtschaft nicht um strafrechtliche Entscheide handelt. Mit dem Erlass des Justizgesetzes wurde somit – zusammen mit der später erfolgten Neuordnung des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts (vgl. N. 17) – eine eigentliche Flurbereinigung in der Abgrenzung von Zivil-, Straf- und Verwaltungsrechtspflege vorgenommen. Im VRG verblieben dementsprechend ein blosser Verweis auf das JG bezüglich der verwaltungsgerichtlichen Zuständigkeiten (Art. 34 VRG) sowie anschliessend die Verfahrensvorschriften für die ganz unterschiedlichen Zuständigkeiten (Art. 35–55 VRG). Hinsichtlich des im verwaltungsgerichtlichen Verfahren subsidiär anwendbaren Rechts wurde neu allgemein und insbesondere für das Rechtsmittel der Revision auf die Schweizerische Zivilprozessordnung und die Verfahrensbestimmungen des JG verwiesen (vgl. Art. 49 und Art. 50 Abs. 1 VRG). Entsprechende neue Verweise wurden auch bei anderen Bestimmungen des verwaltungsinternen und des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens vorgenommen, so bezüglich der Zeugenbefragung im Verwaltungsverfahren und der Kosten- und Entschädigungsregelung sowie der unentgeltlichen Rechtspflege (vgl. Art. 5 Abs. 2, Art. 29 Abs. 3 und Art. 48 Abs. 1 VRG). Die vorgenommene Neuordnung des Rechtsstoffs erscheint im Bereich der Verwaltungsrechtspflege deshalb nicht als besonders geglückt, weil für die verwaltungsgerichtliche Zuständigkeit und das entsprechende Verfahren nun meist mindestens drei Erlasse berücksichtigt werden müssen (JG, VRG und zuständiges Sachgesetz) und im Gesetzeswortlaut Verwaltungsgerichtsbeschwerde und Gesuch um abstrakte Normenkontrolle nicht mehr klar als eigenständige, aber besonders geregelte allgemeine Rechtsmittel des kantonalen Rechts erkennbar sind.[58]
 Ausblick
 Das bald 50-jährige Verwaltungsrechtspflegegesetz von 1971 ist – wie dargestellt – drei Jahrzehnte lang nicht wesentlich verändert worden, hat nun aber namentlich in den letzten 20 Jahren aufgrund der neuen Verfassungen von Bund und Kanton und der daran anschliessenden Justizreformen doch starke Änderungen erfahren. Diese haben in verschiedenen Punkten zu einem weiteren Ausbau des von Anfang an gut ausgebauten gerichtlichen Rechtsschutzes geführt, so namentlich bezüglich der blossen Realakte sowie der Justizverwaltungsakte und gewisser, heute aufgrund des Bundesrechts anfechtbarer Kantonsratsentscheide. Bereits durch die Praxis wird schon seit 1977 die Rechtsmittellegitimation bei den allgemeinen Rechtsmitteln des Rekurses und der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nach der tatsächlichen Betroffenheit gewährt (vgl. N. 14), wie dies heute durch das Bundesrecht praktisch flächendeckend verlangt wird.[59] Verbessert und gestrafft wurde durch das Regierungsrats-Organisationsgesetz von 1985 und das Gemeindegesetz von 1998 auch der Instanzenzug. Dies ändert aber nichts daran, dass das VRG im Bereich des eigentlichen Verfahrensrechts lückenhaft geblieben ist und die Verweisung auf das Zivilprozessrecht als subsidiäres Recht im verwaltungsgerichtlichen Verfahren heute als fragwürdig erscheint. Auch lassen namentlich die grösseren VRG-Änderungen von 2006 (Reorganisation der Sozialversicherungsgerichtsbarkeit) und 2009 (Schaffung des Justizgesetzes) das VRG tendenziell als nicht einfach durchschaubares Flickwerk erscheinen und es vermag die 2009 vorgenommene Aufteilung des Regelungsstoffs auf Justizgesetz und VRG nicht völlig zu überzeugen. Ähnlich wie in anderen Kantonen stellt sich daher die Frage, ob nicht bei Gelegenheit eine Gesamtrevision des Gesetzes aus einheitlichem Blick und mit einem entsprechenden klaren Revisionskonzept ins Auge gefasst werden sollte. Ziel müsste es hierbei sein, eine möglichst vollständige Regelung des verwaltungsinternen und des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens nach zeitgemässen Grundsätzen und unter Beachtung der heute geltenden verfassungsrechtlichen Anforderungen zu erreichen. Zu prüfen wäre hierbei auch, ob nicht das Rekursverfahren vor dem Regierungsrat durch die Bildung eines zentralen Rechtsdienstes gestärkt und verbessert und zur Entlastung der Rechtspflegeinstanzen eine kantonale Ombudsstelle eingeführt werden sollte, was bisher mehrfach gescheitert ist.[60] In Erwägung zu ziehen wäre allenfalls auch die Einführung von Fachrichtern am Obergericht für Spezialgebiete (z.B. im Sozialversicherungs-, Enteignungs- und Steuerrecht, wo das Obergericht volle Kognition inkl. Ermessensprüfung besitzt), was heute aufgrund von Art. 72 Abs. 2 KV möglich wäre. Sichergestellt werden sollte künftig auch eine genügende Publikation der Rechtsprechungspraxis, was zurzeit beim Regierungsrat fehlt.[61]
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	Vgl. dazu Marti, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 59 ff., und Ders., Die Vereinheitlichung des Zivil- und Strafprozessrechts, die Revision des Vormundschaftsrechts und das öffentliche Recht, ZBl 2007, S. 267 ff. Im Kanton Zürich wird nur für das verwaltungsgerichtliche Beweisverfahren und für gerichtsorganisatorische Fragen auf das Zivilprozessrecht bzw. das Gerichtsorganisationsrecht als subsidiäres Recht verwiesen (§§ 60, 71 VRG/ZH), im Übrigen aber auf das verwaltungsinterne Verfahren, welches auf Verwaltungsstreitsachen besser zugeschnitten ist (§ 70 VRG/ZH). Für besondere Verwaltungsrechtspflegebereiche wird weitgehend auf die Spezialgesetzgebung verwiesen (vgl. §§ 72 f. VRG/ZH für die Steuerrechtspflege). ↵


	Vgl. dazu Marti, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 25 ff., 80 f. ↵


	S. dazu Marti, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 226; vgl. demgegenüber die früheren, inzwischen aber aufgehobenen §§ 74–80 bzw. 80d VRG/ZH und dazu Bertschi, in: Griffel, Vorbemerkungen zu §§ 32–86 N. 4. In Schaffhausen bestehen heute besondere Verfahrens- und Rechtspflegevorschriften in den Art. 9 ff. und 41 ff. PG. ↵


	Vgl. dazu und zur Abgrenzung des Zivil- und Verwaltungsrechtswegs vor der Einführung des VRG Karl Heusi, Die Gerichtsorganisation im Kanton Schaffhausen, Diss., Zürich 1954, S. 44 ff. ↵


	Vorbehalten blieben besondere gesetzliche Zuständigkeiten der Zivilgerichte, welche aber sukzessive abgebaut wurden (vgl. dazu Marti, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 55, 142 ff.). Eine Kompetenzzuweisung ans Bundesgericht bei Parteistellung des Kantons in solchen Verfahren hat die Bundesversammlung 1973 abgelehnt (vgl. den ursprünglichen Art. 37 VRG und Marti, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 49). Zur Abschaffung der subsidiären Klage an die Zivilgerichte mit der neuen Kantonsverfassung vgl. N. 23. ↵


	Vgl. dazu und zum gesetzgeberischen Zwischenstand im Jahr 2001 (vor den umfangreichen Teilrevisionen von 2006 und 2009) Marti, in: Juristenverein Schaffhausen, S. 359 ff.; zum Rechtsschutz im Bau- und Planungsrecht nach Einführung der kantonalen Verwaltungsgerichtsbarkeit insb. Hafner, in: Juristenverein Schaffhausen, S. 546 ff. ↵


	Vgl. dazu Marti, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 22 ff. Traditionell werden in Schaffhausen – ähnlich wie im Kanton Zürich – Rechtsmittel mit voller Kognition als Rekurs und solche mit beschränkter Kognition als Beschwerde bezeichnet, was allerdings durch abweichende Normen in der Spezialgesetzgebung (oft aufgrund des Bundesrechts) weitgehend verwischt worden ist. ↵


	Vgl. dazu Marti, in: Juristenverein Schaffhausen, S. 366 (Fn. 39), 372 (Fn. 86), und Sulzberger, in: Juristenverein Schaffhausen, S. 432 f., 438 f. ↵


	Art. 57a ff. JG, Art. 46 ff. und 59 ff. EG ZGB; vgl. dazu auch Arnold Marti, Die Umsetzung im Kanton Schaffhausen: Ein kantonales Kindes- und Erwachsenenschutz-Fachgericht, ZBl 2013, S. 48 ff., zur Umsetzung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts im Kanton Schaffhausen. ↵


	Vgl. dazu Marti, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 132 ff. ↵


	Vgl. insb. Art. 37 ff. und 47a ff. EntG/SH und dazu Marti, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 30 ff., sowie Hafner, in: Juristenverein Schaffhausen, S. 544 ff. Durch Art. 58 JG wurden im Jahr 2009 die Schätzungskommission für Enteignungen und die bisherige Rekurskommission für die Gebäudeversicherung zusammengelegt. Nicht ganz verständlich ist, weshalb in neuster Zeit der Rechtsschutz bei der planerischen Mehrwertabschöpfung nach Art. 5 RPG nicht dem Verfahren nach EntG/SH unterstellt wurde, obwohl sich dabei v.a. auch Schätzungsfragen stellen; vgl. Art. 5 Abs. 3 MAG. ↵


	Vgl. Art. 13 ff. HG und dazu Marti, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 24 f.; für den Kanton Zürich Plüss, in: Griffel, § 2 N. 1 ff. ↵


	Vgl. dazu Marti, Verwaltungsgerichtsbarkeit, S. 90 f., 102, und zum neuen Gesetz auch Dubach, in: Juristenverein Schaffhausen, S. 191 ff. ↵


	Vgl. Art. 127 GG (Gemeindebeschwerde), Art. 128 GG (Rekurs) und dazu Marti in: Juristenverein Schaffhausen, S. 363 (Fn. 23) und 372 f.; vgl. dazu auch Kübler, in: Juristenverein Schaffhausen, S. 220 f. Zur Abgrenzung von Abstimmungsbeschwerde und Gemeindebeschwerde OGE 60/2019/35 vom 7. April 2020 E. 5, AB 2020, S. 95 ff. Im Kanton Zürich wurde die besondere Gemeindebeschwerde gegen kommunale Volks- und Parlamentsentscheide mit dem neuen Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (LS 131.1) zugunsten des allgemeinen Rechtsmittels des Rekurses abgeschafft, mit der Folge, dass die Stimmberechtigtenlegitimation entfällt und nur noch besonders Betroffene sich mit dem Rekurs (statt nur mit einer Aufsichtsbeschwerde) wehren können (vgl. dazu Binder/Powell, Die Rechtsmittel im revidierten Zürcher Gemeindegesetz, Ziff. 4, in: Bratschi AG [Hrsg.], ÖffRecht Newsletter August 2018). ↵


	Vgl. Art. 122 ff., insb. Art. 161 ff. StG bzw. den heutigen Art. 36b VRG und dazu Marti, in: Juristenverein, S. 376, und Uhlmann, in: Juristenverein, S. 512 ff., insb. S. 522 f. Für den Rechtsschutz bei der direkten Bundessteuer wird in der Verordnung vom 20. November 2007 zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (SHR 642.111) hinsichtlich der näheren Regelung des Verfahrens ebenfalls auf das kantonale Steuergesetz verwiesen. Die anwendbaren Verfahrensregeln sind heute weitgehend vereinheitlicht. So beträgt die Rechtsmittelfrist nun auch im kantonalen Steuerrecht 30 Tage und eine Verlängerung für die Rekursbegründung ist nicht mehr möglich (vgl. Art. 161 Abs. 1 und 2 StG). Gegen Steuererlassentscheide des Finanzdepartements kann direkt Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Obergericht erhoben werden (Art. 188 StG); anschliessend steht jedoch grundsätzlich nur die subsidiäre Verfassungsbeschwerde ans Bundesgericht offen (Art. 83 lit. m und Art. 113 ff. BGG). ↵


	ABl 1995, S. 1673 ff. ↵


	Vgl. für den Kanton Zürich Griffel, in: Griffel, Einleitung N. 16 ff. (u.a. Übergang vom System der Enumeration mit Teilgeneralklauseln zur Generalklausel mit Ausnahmen und neue Umschreibung der Rechtsmittellegitimation in der VRG-Teilrevision von 1997); vgl. dazu und zur späten Einführung von Verwaltungsgerichten in einzelnen Kantonen auch Marti, Justizreform, S. 514 ff. ↵


	Vgl. zum Ganzen Marti, in: Juristenverein Schaffhausen, S. 363 f. (m.H. auch auf die damals erfolgte personelle Verstärkung am Obergericht aufgrund der Ausweitung des Zuständigkeitsbereichs). ↵


	Vgl. dazu Marti, Justizreform, S. 520 ff., und Dubach/Marti/Spahn, S. 64 ff.; zur ausnahmsweise zur Anwendung gelangenden subsidiären Verfassungsbeschwerde Art. 113 ff. BGG. ↵


	Vgl. die Publikation dieser VRG-Teilrevision in ABl 2004, S. 715 f. (Inkraftsetzung: ABl 2004, S. 1263 f.), und dazu Marti, Kt. Schaffhausen: Umsetzung der neuen Kantonsverfassung/Anpassung der Justizgesetzgebung, SJZ 2005, S. 80, sowie Dubach/Marti/Spahn, S. 66 f., 238.; zur damaligen Revision des Anwaltsrechts auch die Hinweise bei Lindenmeyer, in: Juristenverein Schaffhausen, S. 387 ff. ↵


	Vgl. dazu Marti, in: Juristenverein Schaffhausen, S. 360 Fn. 4, und Dubach/Marti/Spahn, S. 238 f. (m.H. auch auf den Spezialfall von Art. 107 Abs. 3 KV [Streitigkeiten aus Zusammenarbeitsverträgen mit dem Kanton]); zum schweizweit feststellbaren Abbau verwaltungsrechtlicher Klagemöglichkeiten Marti, Abstrakte Normenkontrolle, S. 123 ff. ↵


	
Dubach/Marti/Spahn, S. 221, 238 f.; vgl. dazu nun auch Glaser/Schäfer, Die Gültigkeit von Volksinitiativen als Gegenstand kantonaler Verfassungsgerichtsbarkeit, ZSR 2021 I, S. 69 ff. Die Rechtsweggarantie von Art. 29a BV kommt in diesen Bereichen nicht zum Tragen; vgl. auch Kley, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, Art. 29a N. 9 ff., 23 ff. ↵


	ABl 2006, S. 395 ff. (Inkraftsetzung: ABl 2006, S. 848). ↵


	Vgl. zum Ganzen Marti, Kt. Schaffhausen: Neuordnung der Sozialversicherungsgerichtsbarkeit und weitere Verfahrensverbesserungen, SJZ 2006, S. 372 (m.H. auch zur Aufhebung zahlreicher bisheriger versicherungsgerichtlicher Verfahrensvorschriften auf Dekrets- und Verordnungsstufe); zur damaligen Revision der kantonalen Versicherungsrechtspflege auch Brenn, in: Juristenverein Schaffhausen, S. 609 f. Zum anwendbaren Verfahrensrecht bei Klagen im Bereich der Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung nach der Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts BGE 138 III 558 ff. E. 4 und Fabio Enrico Renzo Scotoni, Klagen vor dem Sozialversicherungsgericht, Diss., Zürich 2020, S. 10 ff. ↵


	Vgl. die Publikation der VRG-Änderung in ABl 2007, S. 123 f. (Inkraftsetzung: ABl 2007, S. 900) und dazu Marti, Kt. Schaffhausen: Umsetzung der neuen Kantonsverfassung/Verfahrensvereinfachungen beim Kantonsgericht, SJZ 2007, S. 427 f. Auch der Kanton Zürich führte aufgrund der Totalrevision der Bundesrechtspflege und der neuen Kantonsverfassung im Jahr 2010 nach der Revision von 1997 eine zweite grosse VRG-Teilrevision durch. Weil die zweijährige Übergangsfrist von Art. 130 Abs. 3 BGG – anders als im Kanton Schaffhausen – nicht eingehalten werden konnte, musste der Regierungsrat durch Verwaltungsverordnung Anweisungen zur Formulierung der Rechtsmittelbelehrung erlassen (vgl. dazu Griffel, in: Griffel, Einleitung N. 24 ff.). ↵


	Das Justizgesetz vom 9. November 2009 wurde zusammen mit einer Änderung von Justizvorschriften in der neuen Verfassung am 7. März 2010 in der Volksabstimmung angenommen (vgl. ABl 2010, S. 365 ff., sowie den Text der Erlasse in ABl 2010, S. 547 f. und 549 ff.); zum Postulat eines einheitlichen umfassenden kantonalen Justizgesetzes Werner, in: Juristenverein Schaffhausen, S. 267 ff. ↵


	Vgl. insb. Art. 44 Abs. 1 und Art. 46 JG (ohne Hinweis auf die zugehörigen Verfahrensvorschriften, welche sich verstreut in den zusammenfassenden Verfahrensvorschriften von Art. 35 ff. und 51 ff. VRG finden); zum Ganzen auch die kritische Würdigung bei Marti, Kt. Schaffhausen: Neues Justizgesetz - Umsetzung der eidg. Prozessordnungen und weitere Änderungen in der kantonalen Justizorganisation, SJZ 2010, S. 206 ff.; zur Frage der Ausgestaltung der Verweisung auf das Zivilprozessrecht als subsidiäres Recht für das verwaltungsgerichtliche Verfahren nach dem Inkrafttreten der neuen Schweizer Zivilprozessordnung auch Arnold Marti, Die Vereinheitlichung des Zivil- und Strafprozessrechts, die Revision des Vormundschaftsrechts und das öffentliche Recht, ZBl 2007, S. 269 ff. ↵


	S. dazu Art. 89 Abs. 1 i.V.m. Art. 111 Abs. 1 BGG. ↵


	Am 25. Januar 2021 hat der Kantonsrat nun aber die Motion Nr. 2020/15 „Konfliktvermittlung und Korruptionsbekämpfung“ erheblich erklärt, welche u.a. die Schaffung einer kantonalen Ombudsstelle verlangt. ↵


	Vgl. zum Ganzen bereits Marti, in: Juristenverein Schaffhausen, S. 385 f., und Dubach/Marti/Spahn, S. 128 f., 221 und 226 f.; zur postulierten Totalrevision im Kanton St. Gallen Schindler/Kneer, in: Rizvi/Schindler/Cavelti, Einleitung N. 18 ff. (mit zahlreichen auch für Schaffhausen prüfenswerten Reformpostulaten); zur fehlenden Publikation der regierungsrätlichen Rekurspraxis N. 9 Fn. 11; zur seit einiger Zeit schon gut ausgebauten Veröffentlichungspraxis des Obergerichts Marti, Kt. Schaffhausen: Veröffentlichung von Obergerichtsentscheiden, SJZ 2004, S. 300. ↵





















Perspektiven der Schaffhauser Verwaltungsrechtspflege

Kilian Meyer




Einleitung
 Ziel dieses Kommentars ist es, die aktuelle Praxis kompakt und verständlich darzustellen, diese Behörden wie Rechtsuchenden barrierefrei zur Verfügung zu stellen und dadurch Qualität und Zugänglichkeit der Schaffhauser Verwaltungsrechtspflege zu fördern. Das sind praktische, nüchterne Ziele; als juristischer Kommentar will dieses Werk nicht „die Welt verändern“. Die artikelweise Kommentierung fokussiert vielmehr darauf, was die Leserschaft vordringlich interessiert: auf das, „was gilt“. Nur vereinzelt wird die Praxis kritisiert (vgl. etwa Art. 28 VRG N. 8) oder eine Gesetzesänderung vorgeschlagen (vgl. etwa Art. 67 JG N. 12). Dessen ungeachtet kann und soll der vorliegende Kommentar nicht nur dem gegenwärtigen Rechtszustand einen Spiegel vorhalten, sondern will nun auch den Blick nach vorne richten. Nachdem bereits Prof. Arnold Marti zum Schluss seines einleitenden Aufsatzes zur Geschichte der Schaffhauser Verwaltungsrechtspflege auf Reformbedarf hingewiesen hat (vgl. dessen N. 27), setzt sich der folgende Beitrag zum Ziel, Reformwege zu skizzieren. In diesem Sinn soll der Kommentar dazu beitragen, dass die Schaffhauser Verwaltungsrechtspflege ihre für das Funktionieren des Staatswesens bedeutsamen Funktionen auch in Zukunft gut wird erfüllen können.
 Verfassungsrechtlicher Kontext
 Die Verwaltungsrechtspflege umfasst sowohl das verwaltungsinterne als auch das verwaltungsgerichtliche Rechtsmittelverfahren. Gemeinsam mit dem ebenfalls im VRG geregelten Verwaltungsverfahren (Art. 1–15 VRG) erfüllt sie eine wichtige Rechtsschutzfunktion (vgl. N. 6) und ist ein zentrales Element des demokratischen Rechtsstaates (vgl. Art. 1 Abs. 1 KV).
 In der Verwaltungsrechtspflege gilt es stets, den verfassungsrechtlichen Kontext zu beachten. Aus der Menschenwürde (Art. 7 BV), welche die Anerkennung jedes Menschen in seiner Einzig- und Andersartigkeit fordert, folgt die Verpflichtung, dass kein Mensch zum blossen Objekt der Staatsgewalt herabgewürdigt werden darf.[1] Der Staat, für dessen Handeln das Recht Grundlage wie Schranke sein soll (Art. 5 Abs. 1 BV; Art. 7 Abs. 1 KV), hat den Menschen als Subjekt zu behandeln; folgerichtig soll die Verwaltungsrechtspflege vom Respekt vor der Persönlichkeit der Beteiligten geprägt sein. Es gilt das Fairnessgebot,[2] und jede Person hat Anspruch darauf, ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden (Art. 9 BV). Die menschenrechtlichen Verfahrensgarantien gewährleisten, dass jede Person Anspruch hat auf gleiche und gerechte Behandlung innert angemessener Frist (vgl. Art. 29 Abs. 1 BV; Art. 6 EMRK; Art. 18 Abs. 1 KV), auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) sowie auf unentgeltliche Rechtspflege, falls sie bedürftig und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos ist (Art. 29 Abs. 3 BV; Art. 18 Abs. 2 KV). Mit Blick auf den gerichtlichen Rechtsschutz zentral ist die Rechtsweggarantie, wonach jede Person bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch hat auf Zugang zu einem unabhängigen Gericht (vgl. Art. 29a BV; Art. 17 KV).[3]
 Die Verwaltungsrechtspflege ist mithin in bedeutendem Mass verfassungs- und völkerrechtlich geprägt. Zu beachten ist indes auch, dass die materiellen Grundrechte (wie etwa die Meinungsfreiheit, die Religionsfreiheit, die Eigentumsgarantie usw.) ebenso wie die grundlegenden politischen Rechte (vgl. Art. 34 BV) nur dann wirksam sind, wenn sie im Konfliktfall auch tatsächlich durchgesetzt werden können; sie entfalten bereits eine Vorwirkung im Verwaltungsverfahren (due process) und können im Verfahren der Verwaltungsrechtspflege durchgesetzt werden.[4]
 Funktionen der Verwaltungsrechtspflege
 Die Ausführungen zur verfassungsrechtlichen Prägung der Verwaltungsrechtspflege lassen erkennen, dass dem in diesem Werk erläuterten Verfahrensrecht zunächst eine „dienende Funktion“ zukommt: Es soll helfen, das materielle Recht – mithin auch die Grundrechte – zu verwirklichen. Die Bedeutung des Verfahrensrechts geht indes darüber hinaus. Ziel des Verfahrens ist es, Lösungen zu finden, für die sich im vielfältigen und oft konkretisierungsbedürftigen materiellen Recht zwar Orientierungspunkte finden, die von diesem aber nicht determiniert werden. Ein geordnetes und faires Verfahren ist entscheidend dafür, dass Rechtsstreitigkeiten für alle Beteiligten verbindlich und überzeugend entschieden werden können; dies ist unabdingbar für die Akzeptanz und Legitimation des staatlichen Handelns.[5]
 Das Verwaltungsverfahren und die Verwaltungsrechtspflege erfüllen demnach nicht bloss dienende, sondern vielfältige Funktionen. Zentral ist die Rechtsschutzfunktion, welche zunächst ein erstinstanzliches Verwaltungsverfahren voraussetzt, das von Beginn weg eine hohe Gewähr für eine richtige Entscheidungsfindung bietet, und anschliessend einen funktionierenden Schutz durch Rekursbehörden und Verwaltungsjustiz – die Menschen sollen „zu ihrem Recht kommen“ können. Dass dies in einem geregelten und fairen Verfahren geschieht, erfüllt eine Rechtsfriedensfunktion. Es ist die Verfahrensgerechtigkeit, welche Entscheide für die Betroffenen akzeptabel macht und sie ihnen gegenüber zu legitimieren vermag. Hierfür genügt es nicht, wenn Staatsangestellte bloss „Dienst nach Vorschrift“ leisten; gefordert ist Unparteilichkeit, eine respektvolle Kommunikation, Empathie sowie ein stetes Bemühen um ein faires Verfahren.[6] Dies beinhaltet eine sorgfältige Abklärung des Sachverhalts (Untersuchungsgrundsatz, Art. 5 VRG) und dient insoweit dem Ziel eines inhaltlich richtigen Entscheids (Erkenntnisfunktion), der innert nützlicher Frist und mit verhältnismässigem Aufwand erfolgen soll (Rationalisierungsfunktion; Grundsatz der Prozessökonomie).[7]
 Diese Verfahrensfunktionen können auf drei zentrale Eckwerte reduziert werden: Fairness des Verfahrens; inhaltliche Richtigkeit des Entscheids; vertretbarer zeitlicher und finanzieller Aufwand. Es ist dies das „magische Dreieck des Verfahrensrechts“.[8] Diese vielfältigen Funktionen ergänzen sich teilweise, können aber auch in ein Spannungsverhältnis geraten. Es ist die zentrale Aufgabe der in der Verwaltungsrechtspflege tätigen Behörden, in jedem Einzelfall von Neuem die erforderlichen Gewichtungen und Abwägungen vorzunehmen.
 Modernisierung
 Reformbedarf und Reformwege
 Die Schaffhauser Verwaltungsrechtspflege zeichnet sich durch eine zu Offenheit und Minimalismus neigende Gesetzgebungstechnik aus. So beschränken sich die allgemeinen Bestimmungen (Art. 1–15 VRG) auf eine aus heutiger Sicht rudimentär anmutende Regelung einiger Grundsätze des Verwaltungsverfahrens. Dies geschah in Anlehnung an das Zürcher Recht, ebenso wie die Regelung des Rekursverfahrens als ordentliches verwaltungsinternes Rechtsmittelverfahren (Geschichte, N. 13). Die grundsätzlich uneingeschränkte Verwaltungsgerichtsbarkeit war einst eine Pionierleistung (Geschichte, N. 14), hat sich indes zum gemeineidgenössischen Standard entwickelt. In jüngerer Vergangenheit ist die Schaffhauser Verwaltungsrechtspflege als Folge zahlreicher Teilrevisionen, verstärkt seit der Schaffung des Justizgesetzes im Jahr 2009 (Geschichte, N. 26), zunehmend unübersichtlich geworden. Wer mit einem öffentlich-rechtlichen Verfahren befasst ist, muss stets mehrere kantonale Gesetze im Auge behalten (insb. VRG, JG, einschlägige Spezialgesetzgebung), allenfalls gilt sinngemäss die ZPO (vgl. die Verweise in Art. 5 Abs. 2, Art. 29 Abs. 3, Art. 48 Abs. 1, Art. 49 und Art. 50 Abs. 1 VRG),[9] es gibt bundesrechtliche Vorgaben (vgl. insb. Art. 29 BV, Art. 110 ff. BGG), die Grundsätze der EMRK (insb. die Verfahrensgarantien von Art. 6 EMRK), nicht zu vergessen die Spezialgesetze des Bundes (z.B. Art. 56 ff. ATSG, Art. 140 ff. DBG usw.).
 Die heutige Regelung der Schaffhauser Verwaltungsrechtspflege kommt nach dem Gesagten der verfassungsmässigen Aufforderung, Rechtspflegebehörden und ihre Verfahren durch Gesetz übersichtlich und einfach einzurichten (Art. 72 Abs. 1 KV), nicht mehr hinreichend nach. Dies erschwert den Rechtsuchenden den Zugang zur Rechtspflege und führt zum Postulat einer zeitgemässen Gesamtrevision (vgl. auch Geschichte, N. 27), in deren Rahmen sich auch verschiedene „Reformpakete“ verwirklichen liessen, zumal eine Modernisierung der Verwaltungsrechtspflege geboten erscheint (dazu sogleich, N. 11 ff.). Auch in anderen Kantonen besteht ähnlicher Revisionsbedarf.[10] Angesichts der Tatsache, dass sich die kantonalen Verfahrensordnungen im Lauf der Zeit in zentralen Punkten (z.B. Legitimation, Kognition, Gehörsanspruch) angeglichen haben und sich der kantonale Autonomiebereich in verfahrensrechtlichen Angelegenheiten heute vornehmlich auf Aspekte eher technischer Natur beschränkt, stellt sich indes die Frage, ob das öffentliche Verfahrensrecht nicht – wie schon der Zivil- und Strafprozess – vereinheitlicht bzw. auf Bundesebene geregelt werden sollte. Dies gilt umso mehr, als eine Gesamtrevision mit erheblichem zeitlichem und personellem Aufwand verbunden ist, der in einem gemeinsamen eidgenössischen Effort besser geleistet werden könnte als je einzeln in den Kantonen. M.E. böte die Schaffung einer eidgenössischen Verwaltungsprozessordnung gleichzeitig eine Chance für eine schweizweite Modernisierung der Verwaltungsrechtspflege.[11]
 Eine Gesamtrevision der Verwaltungsrechtspflege ist derzeit politisch noch kein Thema, weder auf kantonaler Ebene noch im Bund. Umso wichtiger erscheint, dass die nun vorliegende Kommentierung im Internet frei zugänglich ist und den Rechtsuchenden den Zugang zur Verwaltungsrechtspflege erleichtert. Zentral ist sodann die Forderung, dass der Kanton Schaffhausen die aus seiner Eigenstaatlichkeit (Art. 1 KV) fliessende Verantwortung, für eine gut funktionierende Verwaltungsrechtspflege zu sorgen, weiterhin wahrnimmt; dies bedingt, die Gesetzgebung vorausschauend und zukunftsgerichtet zumindest mit Partialrevisionen an die veränderten Umstände unserer Zeit anzupassen.
 Stärkung des konsensualen Handelns
 Eine gut funktionierende Verwaltungsrechtspflege ermöglicht, dass die Menschen in fairen Verfahren „zu ihrem Recht“ kommen (vgl. N. 6). Indes ist die Verwaltungsrechtspflege traditionell eine formalisierte Angelegenheit. Sie muss dies auch sein, zielt sie doch auf die Erledigung von Streitigkeiten mittels verbindlicher behördlicher Anordnung in einem geregelten Verfahren. Gleichwohl bieten konsensuales Verwaltungshandeln wie auch die Schlichtung von Streitigkeiten zahlreiche Vorteile; im Idealfall lassen sich Konflikte schneller und dauerhafter bereinigen, werden die Rekurs- und Beschwerdeinstanzen entlastet und die Entscheide von den Betroffenen besser akzeptiert.[12] Wenngleich stets zu beachten ist, dass das Legalitätsprinzip und das Rechtsgleichheitsgebot auch beim konsensualen Verwaltungshandeln uneingeschränkt gelten und diesem Grenzen setzen,[13] so ist doch festzuhalten, dass in diesem Bereich in Schaffhausen Reformpotenzial besteht.
 So sollte mit dem Ziel, die niederschwellige Konfliktbewältigung zu fördern, eine Ombudsstelle geschaffen werden (vgl. auch Geschichte, N. 27). Nachdem in der Vergangenheit diverse Anläufe gescheitert sind,[14] hat der Kantonsrat am 25. Januar 2021 eine entsprechende Motion für erheblich erklärt.[15] Zweck einer Ombudsstelle ist es, das Vertrauen zwischen der Bevölkerung und den Trägern öffentlicher Aufgaben zu stärken und in Konfliktfällen als unabhängige und neutrale Vermittlerin zu schlichten. Solche Ombudsstellen haben sich in diversen Kantonen und Städten bewährt; das Verfahren ist jeweils unentgeltlich, die Ombudspersonen verfügen in der Regel über besondere Einsichtsrechte gegenüber der Verwaltung und können sowohl Empfehlungen abgeben als auch öffentlich Bericht erstatten, was ihre Position als unabhängige Kontrollinstanz stärkt.[16] Bei der Schaffung der nötigen rechtlichen Grundlagen könnte sich der Kanton Schaffhausen bspw. an der Normierung des nicht viel grösseren Kantons Zug orientieren, der vor wenigen Jahren eine Ombudsstelle geschaffen hat, die sowohl für die kantonale wie auch für die kommunale Ebene zuständig ist und gleichzeitig auch als Meldestelle für Whistleblowing fungiert.[17]
 Im Sinne eines breiten Aufgaben- und Wirkungsfeldes kann die Ombudsperson bei akuten und drohenden Konflikten ratsuchenden Personen beistehen und Auskunft erteilen, bei Konflikten vermitteln, Lösungsvorschläge unterbreiten und (gegebenenfalls öffentlich) Empfehlungen abgeben. Zentral erscheint die stetige Pflege einer guten Zusammenarbeit mit anderen, privaten wie staatlichen Beratungsstellen, sodass Ratsuchende gegebenenfalls an die für ihre Sache speziell geeignete Stelle weiterverwiesen werden können. Innovativ und m.E. für den Kanton Schaffhausen sinnvoll wäre es, gesetzlich vorzusehen, dass Personen, die fürsorgerisch untergebracht wurden, die Ombudsperson um Vermittlung einer Vertrauensperson nach Art. 432 ZGB ersuchen können.[18] Zentral erscheint sodann, dass die Ombudsstelle mit einer qualifizierten und unabhängigen Ombudsperson besetzt wird, welche gegenüber der Verwaltung auf Augenhöhe auftreten kann.[19]
 Zusätzlich zur Schaffung einer solchen neuen Institution, die zwischen Behörden und Bürgern vermittelt, ist an neue verfahrensrechtliche Regelungen betreffend das konsensuale Verwaltungshandeln zu denken. Auch wenn die einseitige, hoheitliche Verfügung (vgl. Art. 7 VRG N. 2) das primäre förmliche Handlungsinstrument der Verwaltung bildet, sollte im Interesse der Rechtssicherheit auch das Instrument des öffentlich-rechtlichen Vertrags gesetzlich normiert werden. Zu regeln wären insbesondere die Voraussetzungen, wann vertragliche Regelungen zulässig sind bzw. angestrebt werden sollen (insbesondere: Vergleichs-, Benutzungs- und Austauschvertrag) sowie in welcher Form dies zu geschehen hat.[20] Normiert werden sollte überdies, welche Verfahrensregeln vor Vertragsabschluss und -auflösung zu beachten sind (rechtliches Gehör, Ausstandsregeln usw.).[21]
 Gestaltung fairer und zugänglicher Verfahren
 Es ist ein grundrechtlicher Anspruch eines jeden Menschen, bei Rechtsstreitigkeiten Zugang zur Justiz zu finden und mit seinen Begehren innert angemessener Frist in einem fairen Verfahren angehört und beurteilt zu werden (Art. 29 Abs. 1 und Art. 29a BV; Art. 18 Abs. 1 KV). Dies erfordert die Gestaltung fairer Verfahren und eine gut zugängliche Verwaltungsrechtspflege. Entsprechend fordert die Kantonsverfassung den Gesetzgeber auf, die Rechtspflegebehörden und ihre Verfahren übersichtlich und einfach einzurichten (Art. 72 Abs. 1 KV). Die Verwaltungs- und Justizbehörden müssen ihre Aufgaben sodann bürgerfreundlich, wirksam und kostengünstig erfüllen (Art. 39 Abs. 1 KV).
 Kritisch zu hinterfragen ist vor diesem Hintergrund die traditionell auf Schriftlichkeit fixierte Verwaltungskultur, welche den Rechtszugang erschwert. Die im Verfahren vorgesehenen „Inseln der Mündlichkeit“ sollten vermehrt genutzt werden. Insbesondere im erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren, in dem der Sachverhalt abgeklärt wird und am ehesten die Möglichkeit besteht, eine gütliche Einigung zu finden, sollte den Betroffenen das rechtliche Gehör vermehrt mündlich gewährt werden (vgl. dazu auch Art. 5 VRG N. 12).[22] Auch in Rekurs- und Beschwerdeverfahren liegt in der Mündlichkeit erhebliches Potenzial. Wenn die Parteien persönlich zu ihrer Sache befragt werden, ein Augenschein durchgeführt wird, der Entscheid nach öffentlicher Verhandlung mündlich begründet wird, erhöht dies nicht nur die Qualität, sondern insbesondere auch die Akzeptanz der Entscheide. Letztlich geht es um eine alte Rechtsweisheit: Ein Gerichtsverfahren muss für die Beteiligten wahrnehmbar fair sein, damit Vertrauen und Akzeptanz geschaffen werden.[23] Schliesslich sollte stets auch danach gefragt werden, ob Potenzial besteht, dank einer mündlichen Verhandlung eine Streitigkeit einem gütlichen Vergleich zuführen zu können (vgl. dazu Art. 50 VRG N. 63 ff.).
 Aus den eingangs genannten Verfassungsnormen, welche die Einrichtung einer gut zugänglichen Verwaltungsrechtspflege fordern, und der Verpflichtung zur angemessenen Kommunikation (Art. 47 Abs. 3 KV) lässt sich sodann das Postulat ableiten, dass die grundlegenden Bestimmungen betreffend die Information durch die Justiz und die Publikation ihrer Entscheide im formellen Gesetz geregelt werden sollten (vgl. Art. 67 JG N. 12). Verbesserungsbedarf besteht namentlich bei der Publikation der Rechtsnormen und der Rechtsprechungspraxis. Ein fairer und effektiver Zugang zur Justiz setzt einen barrierefreien Zugang zum geltenden Recht voraus. Damit die betroffene Person ihre Rechte kennt und die Chancen der Durchsetzung abschätzen kann, müssen sowohl die anwendbaren Rechtsnormen als auch die entsprechende Gerichtspraxis allgemein zugänglich sein.[24] Die Schaffhauser Rechtssammlung (vgl. Art. 47 Abs. 1 KV) könnte und sollte bürgerfreundlicher ausgestaltet werden.[25] Sodann wäre es dem Interesse einer gut zugänglichen Justiz dienlich, wenn das Obergericht künftig sämtliche Entscheide (nötigenfalls anonymisiert) im Internet veröffentlichen würde.[26] Zusätzlich sollten auch die Rekursbehörden (insb. der Regierungsrat, die Departemente, der Erziehungsrat, die Kommission für Enteignungen usw.) ihre praxisbildenden Entscheide veröffentlichen, wie dies in anderen Kantonen geschieht.[27]
 Eine faire Verwaltungsrechtspflege muss ihre Entscheide innert angemessener Frist fällen. Das klassische verwaltungsgerichtliche Verfahren (Art. 35 ff. VRG) ist nicht auf Fälle zugeschnitten, die besonders dringlich sind. Ob Fälle prioritär behandelt werden, ist heute weitgehend dem pflichtgemässen Ermessen der Verfahrensleitung überlassen. Eine gesetzliche Regelung, in welchen Fällen besondere Dringlichkeit geboten ist, und mit welchen Massnahmen die Beschleunigung des Verfahrens erreicht werden sollte, wäre der Rechtssicherheit dienlich.[28] Als Massnahmen in Frage kommen namentlich die Ansetzung kurzer Fristen oder die sofortige Ansetzung einer mündlichen Verhandlung.[29] Im Rekursverfahren könnten vermehrt Zuständigkeiten vom Regierungsrat an die bestehenden Kommissionen[30] bzw. die jeweiligen Departemente übertragen werden (vgl. z.B. Art. 34 Abs. 1 SHEG). Eine Möglichkeit, baurechtliche Verfahren zu beschleunigen, wäre sodann die Einführung der Regelung, dass Rechtsmittel den Baubeginn und den Baufortgang nur soweit hindern, als der Ausgang des Verfahrens die Bauausführung beeinflussen kann.[31] Zudem sollte die allzu restriktive, den Zugang zur Verwaltungsrechtspflege übermässig hindernde Entschädigungsregelung des Art. 28 VRG angepasst werden (vgl. dazu ausführlich Art. 28 VRG N. 8 mit Hinweisen auf liberalere Regelungen anderer Kantone).
 Die Schaffhauser Verwaltungsrechtspflege benötigt – wie die gesamte Schweizer Justiz – einen Digitalisierungsschub. Der elektronische Rechtsverkehr hat sich bisher aus vielfältigen Gründen nicht durchgesetzt (vgl. Art. 3a VRG N. 2 und 4; Art. 50 VRG N. 17). Nun wollen Bund und Kantone mit dem Projekt „Justitia 4.0“ dafür sorgen, dass die Digitalisierung der Justiz alsbald Realität wird. Eine E-Justiz-Plattform soll eine sichere Kommunikation zwischen den Verfahrensbeteiligten ermöglichen, mit dem Ziel, dass der elektronische Rechtsverkehr inklusive Akteneinsicht flächendeckend über alle föderalen Stufen und Instanzen eingeführt und die Geschäfte der Justizbehörden, ab Beginn des Verfahrens bis zum Archivieren der Akten, elektronisch geführt werden.[32] Bund und Kantone müssen auf eine bürgerfreundliche Umsetzung achten und dafür sorgen, dass die Digitalisierung den Zugang zur Justiz tatsächlich erleichtert und nicht etwa erschwert.[33] Zunächst ist es von eminenter Bedeutung, dass der elektronische Rechtsverkehr nur für Rechtsanwälte und Behörden obligatorisch wird, rechtsuchende Private hingegen weiterhin – wenn sie dies vorziehen – auch konventionelle schriftliche Eingaben einreichen können. Dies erschwert zwar die praktische Handhabung der Verfahren und führt zu beträchtlichem Zusatzaufwand durch Scanning, ist aber in Kauf zu nehmen und ändert nichts daran, dass der elektronische Rechtsverkehr auch im Verwaltungsprozess gewichtige Vorteile hat, solange dessen Benutzerfreundlichkeit, Datensicherheit und Funktionsfähigkeit gewährleistet sind.[34] Die Verwaltungsjustiz ist indes darauf angewiesen, dass die kantonale Verwaltung und die Gemeinden, welche in vielen Bereichen des Verwaltungsrechts erstinstanzlich entscheiden, ebenfalls die notwendigen Digitalisierungsschritte unternehmen.[35] Diese Schnittstellenproblematik sollte in der Digitalisierungsstrategie des Kantons Schaffhausen, welche in der Legislaturperiode 2021-2024 erarbeitet und umgesetzt werden soll, beachtet werden.[36]
 Unabhängigkeit der Verwaltungsjustiz
 Die Mitglieder der Rechtspflegebehörden sind unabhängig und nur Recht und Gesetz unterworfen (Art. 71 Abs. 2 KV). Dies erfordert zunächst ein sinnvoll ausgestaltetes Wahlsystem. Zeitgemäss erscheint die Regelung, dass zu besetzende Stellen in Schaffhausen grundsätzlich öffentlich ausgeschrieben und Wahlen, welche dem Kantonsrat obliegen (wie etwa jene der Mitglieder des Obergerichts), durch die Wahlvorbereitungskommission vorbereitet werden, in der neben den Mitgliedern der Justizkommission auch – wenngleich nur mit beratender Stimme – das zuständige Departement, das Obergericht, das Kantonsgericht, die Staatsanwaltschaft und die Anwaltskammer vertreten sind (Art. 3 JG). Dies führt dazu, dass der Fokus auf der fachlichen und persönlichen Eignung liegt. Die Bedeutung der Parteizugehörigkeit wird – anders als auf Bundesebene – relativiert, was zu begrüssen ist. In diesem Sinn kennt der Kanton Schaffhausen ein auch im Vergleich mit anderen Kantonen fortschrittliches System. Indes erheben auch im Kanton Schaffhausen weiterhin alle Parteien Mandatssteuern. Dieses der Parteifinanzierung dienende Relikt hat in jüngerer Vergangenheit erhebliche Kritik erfahren. In der Tat ist es für die Judikative sachlich nicht zu rechtfertigen und insofern problematisch, weil es in der Bevölkerung den Anschein mangelnder Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Gerichte weckt,[37] auch wenn die Rechtsfindung im Einzelfall nicht beeinflusst wird. Wiewohl dies – mit offenem Ausgang – auch auf Bundesebene gefordert wird,[38] stünde es dem Kanton Schaffhausen gut an, im Sinne der Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz (Art. 30 Abs. 1 und Art. 191c BV; Art. 71 Abs. 2 KV) mit gutem Beispiel voranzugehen und die Erhebung von Mandatssteuern von Mitgliedern der Rechtspflegebehörden zu verbieten.[39]
 Eine moderne, unabhängige Verwaltungsjustiz muss transparent sein. Zwingend ist, dass die Gerichte über die personelle Zusammensetzung der einzelnen Spruchkörper informieren; für Rechtsuchende soll im Vorfeld ersichtlich sein, wer hinter der Leitung eines Verfahrens und dem Entscheid steht. Während die Schaffhauser Gerichte derzeit lediglich die Vor- und Nachnamen sowie die juristischen Abschlüsse der Gerichtsmitglieder nennen, veröffentlicht beispielsweise das Bundesverwaltungsgericht einen Kurzlebenslauf sowie die politische Partei, der die Person angehört. Im Kanton Zürich werden zudem in vorbildlicher Transparenz Nebentätigkeiten und Interessenbindungen offengelegt.[40] Dies wird künftig auch im Kanton Schaffhausen zu geschehen haben, zumal die im Februar 2020 vom Stimmvolk angenommene Transparenzinitiative fordert, dass alle Mandatsträger ihre Interessenbindungen offenzulegen haben (Art. 37a Abs. 2 f. KV).[41]
 Schlusswort
 Die präsentierten Reformvorschläge sollen Wege aufzeigen hin zu einer Modernisierung der Schaffhauser Verwaltungsrechtspflege. Der aktuelle Zeitpunkt erschiene mit Blick auf die bevorstehende Reform auf Bundesebene (Stichwort Justitia 4.0; vgl. N. 19) gut geeignet, eine Gesamtrevision vertieft zu prüfen (vgl. N. 9). Indes lässt sich auch mit gezielten Teilrevisionen (vgl. N. 10 ff.) eine gute Wirkung erzielen; einzig die Problematik der mangelnden Übersichtlichkeit der Gesetzgebung kann man auf diesem Weg nicht beseitigen.
 Verschiedene der vorgestellten Reformen sind mit Kostenfolgen verbunden. Eine gut funktionierende Verwaltungsrechtspflege benötigt angemessene Ressourcen, und Investitionen in eine moderne, Vertrauen und Akzeptanz schaffende Verwaltungsrechtspflege werden sich auf lange Sicht hin auszahlen.[42] Diesbezüglich hat Paul Johann Feuerbach bereits vor zweihundert Jahren in bis heute unverändert treffender Weise festgehalten: Eine „schlechtere Justiz um geringeres Geld, würde doch immer viel zu theuer bezahlt“.[43]
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	Vgl. Parlamentarische Initiative Nr. 20.468 von Beat Walti vom 24. September 2020 („Stärkung der richterlichen Unabhängigkeit durch Verbot von Mandatssteuern und Parteispenden für Mitglieder der Gerichte des Bundes“). ↵


	Hingegen ist es m.E. sachlich gerechtfertigt, weiterhin darauf zu achten, die Gerichte ausgewogen zu besetzen. Richter sollten Parteimitglied sein dürfen, jedoch nicht müssen, zudem in Parteien keine leitenden Funktionen wahrnehmen und keine Zahlungen über den ordentlichen Mitgliederbeitrag hinaus leisten dürfen; gl.M. Giuliano Racioppi, Die moderne „Paulette“: Mandatssteuern von Richterinnen und Richtern, in: Justice – Justiz – Giustizia 2017/3, N. 95. Damit dieses Postulat Aussichten auf Erfolg hat, müsste es wohl mit einer Stärkung der staatlichen Parteienfinanzierung einhergehen; auch dies ein Anliegen, das sich auf die Bundesverfassung (Art. 137 BV) wie auch auf die Kantonsverfassung (Art. 37 KV) stützen lässt. I.d.S. der Gegenentwurf der Schweizerischen Vereinigung der Richterinnen und Richter (SVR) zur Justiz-Initiative, vgl. < https://www.svr-asm.ch/de/index_htm_files/2020-11-05 Gegenentwurf zur Justiz-Initiative d.pdf >. ↵


	Vgl. § 7 GOG/ZH. ↵


	Diese Verfassungsbestimmung bedarf der Umsetzung auf Gesetzesstufe; vgl. OGE 60/2020/25 vom 13. November 2020 E. 5 ff., AB 2020, S. 88 ff.; vgl. auch den Auswertungsbericht der Staatskanzlei zur Vernehmlassung zum Transparenzgesetz vom 11. März 2021, < https://sh.ch/CMS/get/file/73d27f95-4aae-4c53-ae9e-f2de696102a8 >. ↵


	So vermöchte bspw. die Schaffung einer unabhängigen Ombudsstelle einen durchaus gewichtigen Beitrag zur Effizienz des Staates zu leisten. Mit jedem Konflikt, der verhindert oder frühzeitig einer niederschwelligen Lösung zugeführt wird, werden die involvierten Behörden entlastet. Mit jedem Bürger, der nicht zum „Wutbürger“ wird, werden zahlreiche unnötige, aber kostspielige Verfahren verhindert. ↵


	Vgl. Paul Johann Anselm von Feuerbach, Betrachtungen über die Öffentlichkeit und Mündlichkeit der Gerechtigkeitspflege, Giessen 1821, S. 9. ↵





















Gesetz über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen (Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRG)[1]






 

	Kurztitel gemäss G vom 21. August 1995, in Kraft getreten am 1. Januar 1996 (Amtsblatt 1995, S. 1675). ↵

 
 
 











A. Das Verwaltungsverfahren




I. Allgemeine Bestimmungen
 Art. 1 / Geltungsbereich
 Nihat Tektas
 
	Die Bestimmungen des Abschnittes A gelten für das Verfahren vor den Verwaltungsbehörden der Gemeinden, der Bezirke und des Kantons, soweit nicht abweichende Vorschriften bestehen in 
	andern Gesetzen
 	Dekreten oder Verordnungen auf Grund einer gesetzlichen Ermächtigung.
 
 
 
 Geltungsbereich
 Art. 1 VRG hat den Geltungsbereich des Abschnitts A zum Gegenstand, d.h. der Bestimmungen über das Verwaltungsverfahren. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Art. 1–33 VRG.
 Gemäss dem Wortlaut von Art. 1 VRG sind die Bestimmungen des Abschnitts A auf „Verfahren“ vor Verwaltungsbehörden der Gemeinden und des Kantons anwendbar.[1] Das Verwaltungsverfahrensrecht regelt in erster Linie das Zustandekommen und die Anfechtung von Verfügungen,[2] mithin das nichtstreitige und streitige Verwaltungsverfahren. Das formlose oder tatsächliche Verwaltungshandeln ist vom Anwendungsbereich des VRG – abgesehen von der Vorschrift betr. Realakte (Art. 7a VRG) – grundsätzlich ausgeschlossen. Nicht massgebend sind die Art. 1–33 VRG im Weiteren für das vertragliche Handeln der Verwaltungsbehörden.[3]
 Unter „Verwaltungsbehörden“ sind die Exekutivbehörden des Kantons Schaffhausen und seiner Gemeinden (im formellen, organisationsrechtlichen Sinn) zu verstehen.[4]
 Als Exekutivbehörden des Kantons gelten namentlich der Regierungsrat[5] und die kantonale Verwaltung (Zentralverwaltung), welche in Departemente gegliedert ist (Art. 69 Abs. 1 KV).[6] Die nähere Ausgestaltung der kantonalen Zentralverwaltung ergibt sich aus dem Organisationsgesetz sowie der gestützt darauf erlassenen Organisationsverordnung. Die kantonale Verwaltung besteht namentlich aus der Staatskanzlei (als Stabs- und Koordinationsstelle des Regierungsrats, vgl. Art. 24 OrgG) und fünf Departementen (Departement des Innern, Erziehungsdepartement, Baudepartement, Volkswirtschaftsdepartement und Finanzdepartement; Art. 30 OrgG). Die Departemente bestehen aus Dienststellen und Anstalten. Die Dienststellen können weiter unterteilt werden in Abteilungen (vgl. § 8 OrgV). Die konkrete Zusammensetzung der jeweiligen Departemente und deren Aufgabenbereiche sind im Detail der Organisationsverordnung zu entnehmen.
 In diesem Sinne gelten als Exekutivbehörden der Gemeinden der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung (Zentralverwaltung). Die Gemeinden sind in ihrer Organisation grundsätzlich autonom (vgl. Art. 3 GG). In Art. 52 Abs. 3 GG ist vorgesehen, dass der Gemeinderat die Organisation der Gemeindeverwaltung regelt. Für die konkrete Zusammensetzung der jeweiligen Gemeindeverwaltung ist daher auf das kommunale Recht zu verweisen. Die Zusammensetzung der Verwaltung der Stadt Schaffhausen ist bspw. Art. 50 ff. StadtV zu entnehmen.[7]
 Es gibt allerdings auch zahlreiche Verwaltungsaufgaben, welche durch dezentralisierte Verwaltungseinheiten erfüllt werden. So wurden gewisse Verwaltungsaufgaben mit beschränktem Zuständigkeitsbereich an öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen übertragen.[8] Unter den Begriff der Verwaltungsbehörden fallen demnach auch die Organe der kantonalen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen.[9] Somit gelten u.a. auch die Gebäudeversicherung,[10] die Gemeindeverbände (Art. 104 GG), das Sozialversicherungsamt (SVA),[11] die Schaffhauser Kantonalbank[12] und die Schaffhauser Sonderschulen[13] als Verwaltungsbehörden i.S.v. Art. 1 VRG.
 Die öffentlich-rechtlich anerkannten Kirchen (evangelisch-reformierte, römisch-katholische und christkatholische Kirche) sind ebenfalls öffentlich-rechtliche Körperschaften (vgl. Art. 108 KV). Wie Art. 113 Abs. 1 KV entnommen werden kann, sorgen die anerkannten Kirchen allerdings für einen genügenden (eigenen) Rechtsschutz ihrer Mitglieder und der Kirchgemeinden. In diesem Sinne enthält bspw. die Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Schaffhausen vom 29. November 2006 (KO) eigene Bestimmungen zum Rechtsschutz (vgl. Art. 156 ff. KO). In Art. 156 KO ist dabei vorgesehen, dass sich der Rechtsschutz in kirchlichen Angelegenheiten unter Vorbehalt der kirchenrechtlichen Spezialbestimmungen nach den Vorschriften des staatlichen Rechts richtet, worunter insbesondere auch das VRG fällt.[14] Die staatlichen Bestimmungen sind dabei sinngemäss anwendbar. Mithin richtet sich das kirchliche Verwaltungsverfahren nicht nach Abschnitt A des VRG, sondern in erster Linie nach dem jeweiligen kirchlichen Recht, welches das VRG höchstens als sinngemäss anwendbar erklärt. Die Organe der öffentlich-rechtlich anerkannten Kirchen sind somit nicht als „Verwaltungsbehörden“ i.S.v. Art. 1 VRG zu betrachten. An dieser Stelle ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Entscheide der obersten kirchlichen Rechtsschutzinstanzen gemäss Art. 113 Abs. 2 KV und Art. 44 Abs. 1 lit. c JG anschliessend beim Obergericht angefochten werden können. Dabei dürfte sinngemäss die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nach Art. 34 ff. VRG zur Anwendung gelangen.[15]
 Gemäss Art. 51 KV können sogar Private mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betraut werden (sog. sachliche Dezentralisation).[16] Demnach sind auch Private, welche Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen, als Verwaltungsbehörden i.S.v. Art. 1 VRG zu betrachten.[17] So ist bspw. im Schulgesetz ausdrücklich vorgesehen, dass die Schulpflicht auch durch den Besuch bewilligter privater Schulen oder bewilligten privaten Unterrichts erfüllt werden kann (Art. 18 Abs. 4 SchulG).
 Die Gerichte sind keine Exekutivbehörden, weshalb für sie die Bestimmungen von Abschnitt A grundsätzlich nicht zur Anwendung kommen. Das verwaltungsgerichtliche Verfahren richtet sich nach Abschnitt C, mithin nach den Art. 35–50 VRG. Hiervon macht Art. 50 Abs. 2 VRG insofern eine Ausnahme, als im verwaltungsgerichtlichen Verfahren insbesondere die Art. 4a VRG (Zustellungsdomizil bei Masseneinspracheverfahren), Art. 4b VRG (Zustellungsdomizil bei Verfahrensbeteiligten im Ausland), Art. 6 VRG (Akteneinsicht), Art. 7 VRG (Mitteilung der Erledigung) und Art. 18 Abs. 2 VRG (Berechtigung zur Wahrung öffentlicher Interessen) für anwendbar erklärt werden.
 Die Parlamente des Kantons (Kantonsrat) und der Gemeinden (Grosser Stadtrat bzw. Einwohnerrat/Gemeindeversammlung) sind ebenfalls keine Exekutivbehörden, weshalb für sie die Bestimmungen von Abschnitt A ebenfalls nicht zur Anwendung gelangen.
 Eine Besonderheit besteht in Hinblick auf das Einbürgerungsverfahren. Zuständig für die Erteilung des Kantonsbürgerrechts ist der Regierungsrat (vgl. Art. 10 Abs. 2 des Bürgerrechtsgesetzes vom 23. September 1991 [SHR 141.100]). Auf Gemeindestufe sieht die Situation wie folgt aus: Gemäss Art. 97 GG bestimmen die Gemeinden in ihrer Verfassung das für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts zuständige Organ. Für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts kann demnach entweder ein ordentliches Organ der Legislative (Einwohnerrat/Gemeindeversammlung) oder der Exekutive (Gemeinderat) zuständig sein. Ebenso besteht die Möglichkeit, dass diese Aufgabe einem besonderen Organ (Einbürgerungskommission, Bürgerversammlung oder Bürgerkommission) übertragen wird (vgl. Art. 98 GG). Unabhängig vom zuständigen Organ richtet sich das Verfahren gemäss Art. 14 Bürgerrechtsgesetz in jedem Fall aber nach dem VRG.
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